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einrich Thomann, deſſen Lebensſchickſale wir hier dem Leſer vorführen,

gehört nicht gerade zu den großen Männern, wohl aber zu denverdienten

Staatsmännern, welche im Laufe des 16. Jahrhunderts der Republik Zürich

in verſchiedenen Richtungen treffliche Dienſte leiſteten. Darum ſoll er auch

einen Platz in dieſen Blättern finden. Die Stadtbibliothek hat dazu umſo—

mehr Veranlaſſung, als Thomanns Porträt, ſowie die Bildniſſe einer Mehr—

zahl ſeiner Verwandten und Nachkommen in ihren Räumenaufbewahrt wer—

den. H. Thomann warJuriſt, nicht infolge von Univerſitätsſtudien, ſondern

durch die Praxis und vielfältige Erfahrung in dieſem Fache gebildet. Auch

jetzt noch kommt es oft vor, daß Rechtskundige, ohnewiſſenſchaftlich-juriſtiſche

Bildung Treffliches leiſten; freilich gibt es dann eine Grenze, über welche hinaus

ihr Wiſſen nicht geht. Wie viel mehr mußten ſich die Staaten voreinigen

Jahrhunderten der Dienſte ſolcher nicht wiſſenſchaftlich gebildeter Männer be—

dienen, und wieoft ſind ſolche, wenn ſie einen hellen Kopf, praktiſchen Sinn

und ſcharfe Denkungsweiſe beſaßen, bis auf die oberſten Stufen der Leiter des

Staatsdienſts hinangeſtiegen!

H. ThomannsVaterhieß ebenfalls Heinrich; er erhielt im Jahr 1518

das Amt eines Schaffners am OÖtenbach, die Mutter war Margarethe Haggin

(Hagg); der Großvater hieß ebenfalls Heinrich und trug die Zunamen „der

Alt“ oder „Ritzi“; geboren 1450, ebenfalls Schaffner am Otenbach, ſpäter Bauherr

und Spitalmeiſter, iſt er im Jahre 15385 geſtorben. Einer der Brüder des H.

Thomann war Kaſpar Thomann, der 15883—1594 das Amteines Bürger—

meiſters bekleidete. Er war nur zweiJahre älter als der Landvogt und über—

lebte ihn auch um zwei Jahre. K. Thomann warurſprünglich Eiſenhändler

und trat ſpäter in den Staatsdienſt ein; der jüngere ging daher demältern in

manchen Ämtern voran und warvielleicht überhaupt dergeiſtig bedeutendere.

Ein anderer Bruder war Großhans Thomann, Glasmaler, geſtorben 1569.

Dieſerhatte einenSohn, der als Geiſtlicher, als welcher er 1374 beeidigt wurde,
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ſowie als Gelehrter eine gewiſſe Berühmtheit erlangt hat. Dieſer — Sadrach

Thomann —warnamentlich durch ſeine Kenntniſſe in der griechiſchen Sprache

bemerkenswert. Er arbeitete während vieler Jahre an einem großenWerk, einem

Lexikon aller Sprachen, das aber nie vollendet und herausgegeben wurde. Dieſe

Brüder hatten auch eine Schweſter, die hier erwähnt zu werden verdient. Esiſt

die Agnes Thomann, Heinr. von Huben Witwe)) welche in hohem Alter, am

Anfang des 17. Jahrhunderts die Thomannſche Stiftung für die Bücherzenſur

errichtete. Sie war nahe verwandt und befreundet mit Antiſtes Breitinger,

der ihr den Gedanken nahelegte, ein gewiſſes Kapital auszuſetzen, damit aus

den Zinſen desſelben alljährlich Zöglinge der höheren Schule, wennſieſich

ausgezeichnet hatten und nun in eine nächſte Klaſſe gelangten, mit Prämien

bedacht werden könnten. Dies wardieeigentliche Beſtimmung der Thomann—

ſchen Stiftung,für welche Agnes eine Summe von 400 45 ausſetzte.

UÜber den Bildungsgang, den H. Thomanninſeiner Jugend durch—

machte, ſind wir nicht imſtande, etwas Beſtimmtes zu ſagen. Er hat wohl

den erſten Unterricht an einer deutſchen Schule empfangen und ſpäter auch eine

der beiden Stiftsſchulen beſucht, jedenfalls aber nicht die Münſterſchule, welche

Bullinger im Jahr 1532 ſtiftete, beziehungsweiſe reformierte. Groß war die

Bildung H. Thomanns kaum,ſeine Schrift iſt zwar eine kurrente, doch keines—

wegs frei von orthographiſchen Fehlern; er ſchrieb ohne Zweifel mit einer

gewiſſen Leichtigkeit, doch rührte dieſe Gewandtheit mehr daher, daß er veran—

laßt war, ſeine Schreibkunſt frühzeitig nachhaltig anzuwenden. Ebenſo war

ohne Zweifel ſeine Kenntnis der franzöſiſchen Sprache eine ſehr beſchränkte,

wie wir dies ſpäter ſehen werden. Wo rxſich dieſelbe erworben, iſt uns un—

bekannt.
Auch ſonſt wiſſen wir über die Jugendzeit Thomanns wenig zu be—

richten. Die genealogiſchen Regiſter von Dürſtelerund Meiß geben an, daß

er 1535 Ratſchreiber zu Lichtenſteg und 1538 Gerichtſchreiber zu Schaffhauſen

geweſen ſei, ſodann etwas ſpäter, Anfang der 40er Jahre Kanzliſt zu Schorndorf

im württembergiſchen Remstal. Dieerſte und die zweite dieſer drei Angaben

ſind wohl nicht ganz wörtlichzunehmen. Thomann war 18520 geboren, alſo 1535

fünfzehnjährig; er wird daherin Lichtenſteg ſchwerlich Ratſchreiber, vielmehr eher

ein angehendes Schreiberlein geweſen ſein. Im Jahr 18538 wirderwahrſcheinlich

als Schreiber beim Gericht in Schaffhauſen gearbeitethaben. Sind die An—

gaben aber in der Hauptſache richtig, ſo ſehenwir daraus, daß H. Thomann in

den Gerichts- und Ratskanzleien geſchult wurde. 1544 wurde er geſchworener

Schreiber des Stadtgerichts in Zürich, nachdem er ſchon ein Jahr vorher demſelben

als Mitglied angehört hatte. 1546 ward er neuerdings zum Mitglied desſelben

) S. Neujahrsblatt des Waiſenhauſes für das Jahr 1840.
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ernannt. DasStadtgericht hatte ſich vorzugsweiſe mit Zivilprozeſſen zu be—

faſſen und exledigte dieſelben als inappellabel. Schwierige Fälle brachten aber

die Richter von ſich aus an den Rat zur Entſcheidung. DasGexrichthatte

damals acht Mitglieder. Im Jahr 1544 wurde H. Thomann Zwölfer der

Zunft zur Waag.
* *

*

Aus dem Jahr 1546 könnenwirübereinintereſſantes Erlebnis des von

uns geſchilderten Staatsmannes berichten, nämlich die Tätigkeit H. Thomanns

als BerichterſtatterundAgentim Lager des ſchmalkaldiſchen Bundes,

in deſſen Kriege gegen Kaiſer Karl V. Zudieſem Bundegehörtenfaſt alle

proteſtantantiſchen Fürſten Deutſchlands und eine Menge von Städten. An

der Spitze desſelben ſtund der Kurfürſt Johann Friedrich der J. von Sachſen,

ſowie Landgraf Philipp von Heſſen. Die Schmalkaldener ſammelten ſich im

Sommer des Jahres in Donauwörth. Es waraberkeine rechte Einigkeit

unter den Proteſtanten; viele wollten keine Opfer bringen undinfolgedeſſen

wurde der richtige Moment zum Losſchlagen verpaßt. Es gelang demKaiſer,

der ſeine Truppen in Regensburg geſammelt hatte, ſiegreich vorzurücken und

bald die Schmalkaldener aus Donauwörth zu vertreiben. Ihr zweites Lager

ſchlugen dieſelben in Nördlingen auf, ihr drittes in Giengen an der Brenz.

Zu eigentlichen Schlachten kam es nicht, ſondern mehr nur zu Scharmützeln;

imLagerzu Giengenlitten die Truppen ſehr unter der Kälte, Mangel und

Krankheiten, ſowie an der Geldnot der Verbündeten und als dann gar der

Herzog Moritz von Sachſen dem Kurfürſten Friedrich in ſein Reich einfiel,

eilte der letzterenach Sachſen, um ſich dort zur Wehr zu ſetzen. Das Lager

wurde am 28. November aufgehoben unddasſchmalkaldiſche Heer ging aus—

einander. Der ſogenannte Donaufeldzug war damit beendigt und für die

Schmalkaldener gänzlich verloren. Die Eidgenoſſenſchaft befand ſich in dieſer

Zeit in einer ſchwierigen Lage. Die Katholiſchen wären gerne dem Kaiſer zu

Hilfe gezogen, und die reformierten Städte den Schmalkaldnern. Den leiten⸗

den Staatsmännernfiel es ſehr ſchwer, dieſe Zuzüge zu verhindern. Esleuchtet

ein, daß das Auseinanderfallen der Eidgenoſſenſchaft drohte und leicht hätte

erfolgen können. Immerhin liefen eine Menge Freiwillige aus der Schweiz

den Schmalkaldnern zu und machten den Zug Sebaſtian Schertlins nach der

Ehrenbergerklauſe mit. Sie wurden aber zurückgerufen und beſtraft. Für die

ſchweizeriſchen Proteſtanten handelte es ſich nun darum, ſich von den Kriegs—

ereigniſſen und der Geſtaltung der Kriegslage fortwährend unterrichtet zu halten

und ſandten darum ſowohl Bern als Zürich beſondere Berichterſtatter in das

ſchmalkaldiſche Lager: Bern den Hartmann von Hallwyl, Zürich Heinrich Tho—

mann; erſterer trat ſchon mehr als vornehmer Herr auf,letzterer dagegen als
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einfacher Kriegsmann. DieKatholiſchen ſollten aber nichts von dieſer Sendung

vernehmen. Die Thomannerteilte Inſtruktion lautete dahin, er ſolle dafür

wirken, daß die Führer des ſchmalkaldiſchen Bundes nicht das Vertrauen zu

den ſchweizeriſchen Proteſtanten verlieren, weil dieſe ihnen im jetzigen Kriege

keine Hilfe leiſten, und überhaupt trachten, das gute Einvernehmen zuerhalten;

er ſolle darum nachſuchen, daß ſeine Briefe durch die Feldpoſt befördert werden,

im Lager ſeine Kredenzbriefe (auch einen ſolchen von Antiſtes Bullinger) dem

Kurfürſten, eventuell dem Landgrafen übergeben. Er möge um Quartier bitten

und ſich mit der Kanzlei des Hauptquartiers auf guten Fußſetzen, damit er,

worauf beſonderes Gewicht gelegt wurde, deſto eher über alle Vorgänge be—

richten könne.

H. Thomannhatſich während zwei und einem halben Monat im Lager

des ſchmakaldiſchen Bundes befunden und in 66 Briefen an den Rat von

Zürich über alle ſeine Wahrnehmungenberichtet.) Dieihm geſtellte Aufgabe

war zwarnichteine ſehr wichtige, doch auch nicht leichtund mit vielen Müh—

ſalen und Gefahren verbunden. Erreiſte über Konſtanz und Ulm, in welch

letzterer Stadt er vom Bürgermeiſter und Rat ſehr gut aufgenommen und an

ihren Kriegsrat im Feld, Sebaſtian Beſſerer des Rats, empfohlen wurde. Der

erſte Brief iſt aus Konſtanz datiert vom 7. September, und der zweite

aus Donauwörth (Thona-Wert im feld) vom 14. September. Imletztern be—

richtet er,daß er am vergangenen Sonntag früh im Lager, dasziemlich weit

außerhalb Nördlingen liege, angelangt ſei. Am Nachmittag habe er ſich an

den kurfürſtlichen Hof begeben und ſeine Kredenzbriefe überreicht. Dorthin ſei

bald auch der Landgraf gekommen, habe ihn vorgelaſſen und etwa folgendes zu

ihm geſprochen: „Heinrich Domann, min Vetter u. lieber Bruder Churfürſt

u. ich tragen Dinen Herren irs klagens unſrer beſchwernuß in gnaden Dank

u.haben ires trüwen mitlydens u. daß ſie begeren unſern ſig und wolfart zu

vernemen, ein gnädigs gfallen. Duſollſt glich bi mir ſyn u. will ich angentz

minemſekretari befelchen dir auch was bishar verhandlet u. begegnet zuhanden

ze ſtellen“. —

Dergleichen Unterredungen hatten noch mehrere ſtatt, und eszeigtſich

bei denſelben unverkennbar eine gewiſſe Verſtimmung, namentlich auf Seite des

Landgrafen gegenüber den Eidgenoſſen. Jener ſah es ſehr ungern, daßdieſe

ihm nicht Hilfe leiſteten, und hätte gewünſcht, daß die evangeliſchen Städte

wenigſtens das Elſaß beſetzten. Es dauerte einige Zeit, bis der Landgraf ſeinem

erſten Sekretär den Befehl erteilte, H. Thomann von allen eingehenden Be—

richten in Kenntnis zu ſetzen. Dieſer weiß ſich nun aberſelbſt zu helfen; denn

er ſchreibt unterm 16. September: „Diewyl ich gedacht, on Geld in der

Zürch. St. Arch. A 177.
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Kanzlei kein andern Willen zu machen, obglych ich innen hilf ſchryben u.

alles das thue, ſo zur Sach ghört, han ich dem kantzler, den 2. oberſten

Sekretarien ein ziemlichen zerpfenning, ſo ich meyn der Sach gemäß zu ſyn,

zuhanden gſtellt. Do ſagt der ſo ich die in irem namen geben, — ſo vil

bringen gaben, wie klein die ſind, — Heinrich Domman, m. gn. Fürſt u. Herr

hat bisher weder graven noch Edelin die Kanzlei eingelaſſen wiedich; ſo lieb

ſind im die Eidgenoſſen; zu dem iſt noch nie nüd kommen, das du den

HHerren berichten konnteſt. Was ich aber dir kann zeigen, will ich gern

thun.“

Unterm 29. September beſchreibt Thomann das Attentat, das in der

Nacht auf den Hauptmann Schertlin verübt worden war. Ein gedungener

Mörderhatte ſich in ſeinem Zelt auf ihn geworfen. Schertlin konnte ſich aber

erwehren, und der Attentäter wurde hingerichtet und nach dem Todegevierteilt.

Unterm 7. Oktober hatte Thomann wieder eine Unterredung mit dem Land—

grafen; letzterer habe ihn bei dem Rock (unterm Arm) umſein Zeltſpazieren

geführt und ganz gnädiger Meinung mit ihm geredet. Invielen weitern Briefen

werden die ſich im Lager ſammelnden Truppengeſchildert, ebenſo kleinere Ge—

fechte und Scharmützel, die nun ſtattfanden. In einem Briefe aus dem Feld—

lager zu Giengen vom 21. Oktober erteilt Thomann folgende Auskunft über

ſeine perſönlichen Verhältniſſe:

„daß ich in der Kanzlei mit den Sekretarien von des Landgrafen Hof

geſpieſt werde u. dem Roß von ſyner Gnaden Futtermeyſter das Futter holen

laß. Deßhalb ich noch, diewyl ich im Lager gſyn, um die Mal uff myn lyb

und um futer wenig usgeben uſw.“

In dieſem Briefe ſpricht Thomannbereits von ſeiner Heimkehr und läßt

durchblicken, wie froh er wäre, wenn er das Lagerbaldverlaſſen könnte,

ebenſo in einem Briefe vom 27. Oktober, in welchem er ſchreibt: „So man

nunalſovillicht zu beider ſydt dieſen Winter nüt tetlichs gegen einander handlen

noch fürnemmen wird. Anderſt dann, ſo man das Winterleger uſſ demfind

ſchlachen wirt u. alſo ich hieruſſen wenig nutz ſchaffen können. Und diewyl

ich aber mit dem, ſo ich gelernt u. mir das Glück gundt, mynem wyb u.kinden

dieſen Winter daheim wol etwas verdienen u. gwünnen möcht,die ſunſt, woich

innen wyter nit hilff u. handreychung thet, fürder mangel lyden müßten,

—dannich innen wenig under handen zu laſſen ghebt, — iſt myn underthenig

bitten, mich u. ſollichs gnädiglich zu bedenken.“
Während ſonſt faſt jeden Tag ein oder zwei Briefe von H. Thomann

abgeſandt worden waren, ſo tritt nun vom 31. Oktober bis 7. Novembereine

Pauſe ein. Derzürcheriſche Berichterſtatter iſt dem ungeſunden Leben im

Lager erlegen und krank geworden; ſeine Geſchäfte hat währenddieſer Zeit

Hartmann von Hallwylbeſorgt, indem er die vom Rat undAntiſtes Bullinger
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eingehenden Briefe öffneteund dem Landgrafendie nötigen Mitteilungen machte.

Unſer Thomannſchreibt unterm 7. November: „MynKrankheit hatſich, Gott

ſy Lob, geſter u. hüt faſt gewendt, doch noch nicht ſo viel, daß ich mich in

die Luft u. das Feld begeben darf.“

In Zürich hat man esnicht gern geſehen, daß Thomannſich nach der

Heimat ſehnte und ihn dies in Briefen, welche namentlich der Bürgermeiſter

Haab abſandte, fühlen laſſen. Thomann mußſich daher in einem Schreiben

vom 10. Novemberdiesfalls entſchuldigen, und er verſichert ſeine Auftraggeber

mit folgenden Worten ſeiner Treue und Ausdauer in dem übernommenen Amt:

„Daß E. W.mirbevilcht nit zu verrucken und bym Landgrafen zu blyben,

u. jederzyt was ſich verlauft, es ſſemit dem Abzug in ein Winterlager,alles

inen zu berichten, daß bin ich ganz bereit, unverdroſſen und willig, ſolang E.

W. deß gfellig und mich es heißt und freut es mich, E. W. an dem und

andern orten, wohin ſie mich beſcheidt, zu dienen und zu blieben, ungſpart

alles mines Vermögens und ſoll E. W. mich anderſt nit finden; tue es gern.

Wenn nurder Allmächtig mir wieder ſovil Stärke und Gnadverlihe, daßich

wieder in dem Lager blyben könt.“

Die Folgen der Krankheit, große Müdigkeit und Schwächeverlaſſen ihn

nur langſam, denn er ſchreibt unterm 12. November: „Als ich hüt morgen

erfahren, daß manetlich Volk demKaiſer entgegengſchickt, han ich mich nit

mögen beheben, bin in das Lager gridten, loſen wollen, warum und was ſy

usgricht und aber ich han des lybs blödigkeit halb nit erwarten mögen.“

Etwas günſtiger lautet der Bericht, den er am 20. Nov.überſich abgibt:

„Der Allmächtig hat mich danach ſovil geſtärkt, daß ich jetzt wiederum die

ander Nacht im Feld hab ligen mögen undſoes ſich nit wieder wendt —

ſo aber der Doktor mich warnt, — gedenk ich mich wohl, bis es wiederumb

gar gut wirt, zu lyden!“

Unterm 22. November endlich macht Thomann dem Ratdie Mitteilung,

daß nach den Angaben des Sekretärs das Lager nun ſofort aufgehoben und

die Kanzlei verreiten werde; man werde ein Winterlager aufſchlagen und die

Zuſammenſtöße mit dem Feind aufhören. Der Schluß des Briefes lautet:

„Hüt dato iſt man ufbrochen und zücht ab. Was und wohin, wird die Zyt

öffnen, da man an dem Ort dem Fynd nüt abzgwünnen weißt. Und nachdem

mir nunbegegnet, werd ich mich müſſen halten.“

H. Thomanniſtnach dieſem ohne Zweifel nach der Heimatzurückgekehrt

und hat ſich dann wieder mit den Geſchäften des Stadtgerichts befaßt. Be—

achtenswert iſt auch der Eintrag in die Seckelamtsrechnung vom Jahr 1546.1)

208 66. — H. Thomannhater in M. HerrenDienſt als ſie ihn gan Ingelheim

(ſoll heißen: Ingolſtadt) geordnet der gfarlichen Läuffen halb Erkundigung zu thund,
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Die geſamte Ausgabe für die Reiſe Thomanns betrug ſomit 2080 F und 66.

Für das allgemeine hatte die Miſſion wohl keine große Bedeutung, dagegen

konnte Thomannbeiderſelben Kenntniſſe und Erfahrungen ſammeln, die ihm

für ſeine ſpätern diplomatiſchen Aufgaben nützlich werden mußten.

* *

In den Jahren 1547—-57 bekleidete Thomann das Amt eines Spital—

meiſters; die von ihm eigenhändig geſtellten Rechnungen liegen zum Teil noch

vor. Er warandieStelle des Rudolf Kambli, der ſich grober Veruntreuungen

ſchuldig gemacht hatte,gewählt worden. Der Jahrlohn betrug 70 6. In der

1551er Rechnung bringt er einen Poſten von 83 , 106 in Ausgabe mit

der Erläuterung; 5 6 jedem bei der Rechnungsablage, nämlich den Bürger—

meiſtern und andern Herren Verordneten bis zu einem Stallknecht. Von Inte—

reſſe iſtfernerin der Rechnung von 1556 die Poſt von 50 GG,9) welche Summe

ihm der Ratgeſchenkt hatte, weil er freiwillig den Fraumünſter-Zehnten von

den einzelnen Pflichtigen eingetrieben hatte, während man ſonſt ſich mit dem

Trager, unter Bewilligung eines bedeutenden Rabatts, abzufindenpflegte.

Im Jahr 1557 wird Thomann Bauherr undbekleidet dieſes Amt

während einigen Jahren; auch hier ſind die von ihmgeſtellten Rechnungen

noch vorhanden. Vorher aber im gleichen Jahr war er nämlich Zunftmeiſter

zur Waag auf Weihnachten geworden, ferner Vogt gen Meilen. Meilen war eine

ſogenannte innere Vogtei, d. h. der Vogt brauchte nicht dortzureſidieren.

1568 wird er noch einmal für dieſes Amt gewählt. 1578 aber, ſowie 1588

bis 1592 bekleidete er die gleiche Stelle für Horgen.

Im Jahre 1560 wird Thomann zum Landvogt für Kyburg ge—

wählt und bekleidet dieſes Amt die folgenden ſechs Jahre. Erhataber ſein

ganzes Leben hindurch den Titel „Landvogt“ behalten. Unter „Landvogt

Thomann“verſtund man immerHeinrich und nicht den Bruder Kaſpar, ob—

ſchon auch dieſer Landvogt in Kyburg geweſen iſt. Auch hier wieder liegen

die von ihm geſtellten Rechnungen vor. Aus der 63 er entnehmen wir, daß er

ſechsmal in dieſem Jahre nach Zürich ritt und für dieſe Tour jedesmal

1 in en brachte. Die Protokolle Landvogtei Kyburg enthalten

verzert, vereert und ſonſten Unkoſten glitten, ſamt 40 lib., die ein Rath n zu einer

Vereerung erkennt am 3 Tag Hornung.

Was 14 Wochen und 1 Tagusgſin.
19 50 . Nachdemich uß Befelch M. Herrn. den Fraumünſter Zehnden im Sihlfeld

dem Spital zum andern Malgeſammlet, undingfüert, wiewohlſöllichs min Amtspflicht

nit berürt hat, allein ze kunden ob daran ze gewinnen oderze verlieren ſyge und hieran

über allen coſten dem Spital nit wenig nutz geſchaffet,hand MHerren Bürgermeiſter und
Reth mir für ſolich ſorg, mü und arbeit gegeben laut einer Erkanntnis.

2
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eine Menge von Urteilen, namentlich in Zivilſachen, welche unſer Landvogt

während dieſer Zeit ausfällte. Ein Teil derſelben wurde durch Appellation an

den Rat gezogen, dort aber zum weitgrößern Teile beſtätigt, was mit folgenden

Worten am Fuß des Urteils angezeigt iſt: „wohlgurteilt undübelappelliert“.

Es ließe ſich noch das eine und andere über ThomannsVerrichtungenin dieſem

Amtmitteilen, wir wollen aber nur eines anführen, welches zwarerſt ſpäter

zum Ausdruck kam, unsaberzeigt, daß der Landvogtſich ohne Zweifel eine

umfaſſende Kenntnis des in der Grafſchaft Kyburg geltenden Rechtsverſchaffte.

Am 24. Juli 1578 hat nämlich der Ratbefohlen, daß die Offnungen, Rechts—

ſame, alte Herkommen, Bräuche „Gſatz und Ordnungen“ der Grafſchaft Kyburg

in eine ordentliche Beſchreibung verfaßt werden ſollen, damit ein jeder Vogt

zu Kyburg ſamt den Richtern und nachgeſetzten Amtsleuten und Dienern in

allen Sachen und Händeln, ſo für ſie kommen,deſtobeſſer erſehen, welches

Recht zur Anwendung zu bringen ſei. Dieſe Zuſammenſtellung ſoll verfaßt

werden unter der Aufſicht der letzten drei Landvögte von Kyburg nämlich H.

Thomann (Landvogt 1560—66), Mathis Schwerzenbach (15666—72) und

Lux. Eſcher (1572—78), ferner des Kaſpar Thomann,jetzigen Vogts. Esiſt

gewiß nicht bloßer Zufall, daß auch noch H. Thomann beigezogen wurde. Er

war ohne Zweifel vor andern ein Kenner des Kyburger Rechts. Dieſe „Beſchrei—

bung“ enthält eine Reihe von Vorſchriften und Rechtsnormen mit Bezug auf das

Straf- und Privatrecht, das Prozeßverfahren, die Steuern, Bußen,Leibeigen—

ſchaft, Einkünfte des Landvogts, Gerichtsorganiſation uſw. Ferner ſind unter

dem Titel: „Prärogative eines Herrn Landvogt zu Kyburg“ am Schluſſe alle

die Verpflichtnngen zuſammengeſtellt, welche bei Bekleidung des Amts zu er—

füllen ſind. Es wird nämlich in einer Beſchreibung der Grafſchaft Kyburg!)

mit Bezughieraufgeſagt:

„So ein Herr zu Kyburgin Erſtattung obhabender hoher Pflichten ſein

beſtes thut und ſeiner ſelbſt, wohl gewahret ſich, gegen allen biderben Lüten

mit ſchleuniger und gedultiger Audienz freundlich erweiſt, hingegen mit nie—

manden gar zu gemein macht,allen gottloſen, verruchten, leichtfertigen, lieder—

lichen ꝛc. Lüten feind und ſtreng iſt, ſo wird er, bei aller Ehrbarkeit, Furcht

und Liebe, Treue und Gehorſam erlangen. Da kann etwa das ſymbolum

gelten: blandis verbis et atrocibus poenis, Freundlichkeit und Ernſt.“

Im Jahr 1566 kehrt H. Thomann nach Zürich zurück und wird wieder

Zunftmeiſter, welches Amt er währendderſechs Jahre ſeiner Abweſenheitnicht

hatte bekleiden können.

Im darauffolgenden Jahr reitet Thomann im Auftrag des Rats nach

Heidelberg zum Kurfürſten von der Pfalz, der ſich von Zürich

) Zürch. Stadtb. Mſe. G. 74.
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einen geheimen Geſandten erbeten hatte, um ihm höchſt wichtige Mitteilungen

zu machen. Thomann wirdgut empfangen, und es machte ihm der Kurfürſt

zu Handen des Ratsfolgende Eröffnung: Ein vornehmerFürſthabebeietlichen

andern Fürſten und Herren umihren Ratnachgeſucht, auf welche Weiſe wohl

die Eidgenoſſen am beſten wieder unter das Joch des Reichs gebracht werden

können. Esſcheine ihm hiezu der Zeitpunktgeſchickt, weil ſie, die Eidgenoſſen,

„zwieträchtig und des Glaubens nit eins wärind“. Dieſe Reiſe Thomanns

dauerte vom 12. Januar bis 14. Februar. Praktiſchen Nutzen hatteſie nicht.

Mit Schreiben vom 29. Auguſt dankt der Rat von Zürich dem Kurfürſten

bei Rhein für das, was er ihm habemitteilen laſſen und verſpricht demſelben

gegenüber ein gleiches zu tun, wenn er etwas für denſelben Wichtiges erfahren

ſollte. Die Bekanntſchaft mti dem Kurfürſten hatte dagegen für Thomann per—

ſönliche Vorteile: ſein Sohn Gregor tritt noch im gleichen Jahr in den kur—

fürſtlichen Dienſt und der Vater erhält ſpäter den Adelsbrief als Gunſtbezeugung

des hohen Herrn. Im gleichen Jahre wird ThomannOberſter Meiſter und als

ſolcher auch Statthalter, d. h. Stellvertreter des Bürgermeiſters.

Hier wollen wir auch mitteilen, welche Stellung unſer Landvogt in der

militäriſchen Organiſation bekleidete. 1567 wird er Leutnant, d. h.

Adjutant des Hauptmanns derzürcheriſchen Macht, d. i. des Bürgermeiſters.

Als ſolcher hat er ein Pferd und einen reitenden Knecht. Später, in den

80er Jahren, bekleidet er, wie wir ſehen werden, eine noch höhere Stelle.

Im Jahr 1568 wird Thomann Seckelmeiſter, welches Amt er nun

ſechs Jahre innehat. Auch diediesfälligen Rechnungen ſind noch vorhanden

und klar und überſichtlich geſtellt. Im Jahr 1572 begegnet ihm indieſer

Stellung ein fatales Mißgeſchick, an welchem er jedoch perſönlich keine Schuld

trug, und deſſen üble Folgen er mit großer Umſicht und Hingebung zu be—

ſeitigen bemüht war, der Schatzdiebſtahl. Die Stadt Zürich hielt im Ge—

wölbe des Großmünſters fortwährend einen beträchtlichen Barſchatz. Nun

brachen zwei Bürger, Heinrich Nießli und Heinrich Waſer, dererſtere Schloſſer

und Schwager des zweiten, in das Gewölbe ein und entwendeten eine bedeu—

tende Summe in Gold und Silber; nach den einen waren es 30,000 Gulden.

Unbemerkt konnten ſie ſich flüchten und gelangten nach Straßburg, woſieſich

für den größern Teil der Summe Wechſel auf Antwerpen ausſtellen ließen.

Der Stadtverwaltung in Straßburg wares aufgefallen, daß eine Reihe von

Geldſäcken dort zum Vorſchein kamen, welche den Schild und den Namen der

Stadt Zürich trugen, und esberichtete der dortige Rat hierüber an diejenigen
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zu Zürich und lud ſie ein, nachzuſehen, ob nicht in ihrem Gewölbe etwas

entwendet worden ſei. Manſahnach, aber die Säcke warenſoordentlich an—
einander geſtellt,daß man ohne Nachzählung den Einbruch nicht entdecken

konnte. Der damalige Bürgermeiſter, Johannes Kambli,derſich durch ſeinen

Mutterwitz und ſeine drolligen Bemerkungen auszeichnete, ſoll beim Anblick

dieſer wohlgeordneten Säcke ausgerufen haben: wenn da etwas genommen

worden ſei, ſo wolle er es geſtohlen haben. Hiemit waresabernicht getan.

Es kam ein neuer Mahnruf aus Straßburg, auf den hin man eine genaue

Unterſuchung des Gewölbes vornahm und dengroßenFehlbetragfeſtſtellte.

Der Seckelmeiſter, unſer H. Thomann, mußtenuneiligſt zu Pferde ſitzen und

nach Straßburg reiten, um der Sache nachzuforſchen. Wie er aberindieſer

Stadt ankam, ſo vernahm er,daßdie zwei Zürcherbereits dieſelbe verlaſſen

haben. Thomannverkleidete ſich nun und ritt Tag und Nacht, bis er in

Antwerpen ankam, nach welcher Stadt man annahm,daßdiebeiden Zürcher

ihren Weg genommen haben. Hier machte er bald den Aufenthaltsort der

beiden ausfindig und entdeckte ſie in einem Gaſthaus, als ſie eben im Begriffe

waren, das Geld miteinander zu teilen. Er mußte mitder größten Vorſicht

vorgehen, denn wäre der Diebſtahl den Behörden in Antwerpen bekannt ge—

worden, ſo wäre es zwar den beiden an das Leben gegangen,jene hätten aber

die noch vorhandene Summe zu Handendortiger Stadtbeanſprucht und Zürich

hätte nichts mehr davon bekommen. Thomanntrat in den Saal, wodiebeiden

waren und den Raubverteilten und rief ihnen zu: „Ihr Geſellen, mir gehört

auch ein Teil von dieſem Geld!“ DieSchelmenerkannten ihn und baten, aufs

höchſte erſchrocken, er ſolle die Sache nicht öffentlich bekannt machen, ſie wollen

ihm, was noch vorhanden, abliefern. Thomannſoll dann von der entwendeten

Summewiederetwafünf Sechsteile nach Hauſe gebracht haben. Der Ratſprach

ihm für ſein geſchicktes und aufopferndes Verhalten ſeine höchſte Befriedigung aus.

Für ſeine Mühe und Arbeit, Sorge und Gefahr,die er dabei beſtanden, wurde ihm

die Summe von 100 Sonnenkronen (gegen 200 fl.) zu einer Verehrung und

Schenke verordnet. Dabei wird geſagt, daß er hiemit nicht nach ſeinem Ver—

dienſt belohnt ſei,ſondern man ihm dasſonſt noch auf andere Weiſe zu gutem

genießen laſſen wolle. Die in der Seckelamtsrechnung verrechnete Summe

betrug 333 C, 66 und 8 h., worin aber ohneZweifel obigesGeſchenknicht

inbegriffen iſt.

Im Jahr 1574 wurde dasneue,erſt kürzlich abgebrochene Schützen-—

haus am Platz gebaut, indem dasbisherige baufällig und zu klein geworden

war. ThomannalsSeckelmeiſter und ſein Kollege Haab hatten bei dieſem

Bau inerſter Stelle mitzuwirken und dabei die Intereſſen der Behörden zu

vertreten. Sie erhielten dafür „als Verehrung“ die Summe von 100 „, weil

der Rat mit der Art der Durchführung der Baute ſehr zufrieden war. Es
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war namentlich die Raſchheit des Abbruchs des alten und des Aufbaues des

neuen Schützenhauſes, welche allgemein befriedigte. Eshatten eben die Schützen

ſelbſt beidem Bau mitgearbeitet. Dieſem Gefühl wurde auch Raum gegeben

in den Reimen, welche im neuen Schützenhaus auf der Laube angeſchrieben

wurden, in folgenden Worten:

Als auch der Bau war z'Handen gnan,

Hat jeder Schütz ſin beſts getan.

Des Jenners am3oten Tag,

Was SFinſtag, wieich Euch ſag,

Imalten Huszelezt geſchoßen,

Demnach dasſelb geſchlißen nieder,

Das nüw gehulfen buwenwieder,

Mit ehrtagwen uf Ziel und Tag

Daß manſie wol drum loben mag;

Zogen weit gräben, glupft mit Flyß,

Daß ſyverdienet lob und pryß.

Undiſt alſo der Bau verricht',
Wie mandennaugenſcheinlich ſicht,

Daß mandesſelbenjars noch hat

Den andern tag im Herbſtmonat

Im nüwenHusGeſellſchaft g'halten,

Geſchoßen beide Jung und Alten.9)

Während der Zeit des Seckelmeiſteramtes wurden unſerm Thomann vom

Rate noch zwei bemerkenswerte Miſſionen übertragen. Im Januar 1571 ritt

er mit Lux Eſcher nach Baſel, wo es ſich um die Vertretung Zürichs in

einer Injurienſache handelte. Hans Koſt von Speier, und Martin Kucherer

von Egger, zwei Studenten, hatten Schmähungen über den M. Ulrich Zwingli

und ſeine Anhänger ausgeſtoßen. Zwingli und Calvin ſeien Kätzer und loſe

) Bemerkenswertiſt auch die Art, wie in dieſen Verſen die Bedeutung der Büchſen

und ihrer geſchicktenHandhabung dargeſtellt wird, indem geſagt wird:

Wanndir ein Büchs kommtin die Hand

Und duſieſollteſt bruchen tun,

Du ſtundeſt wie ein ungſchickts Hun.

Wennd'aberbiſt zur Büchs gerüſt,

Kannſtglichwol auch zuallerFriſt

Dieſelbig laſſen ligen glich

Unddich ſunſt werentapferlich.

Uber ein weiteres intereſſantes Vorkommnisbeidieſer Baute berichtet uns Wick in
ſeinen Annalen (GBuch VIII), welchen wir auch die Reime entnahmen. DasneueSchützen—

haus war größer als das alte abgebrochene, und es ergab ſich nun, daß der Mauer gegen

das Waſſerhin eine der dort ſtehenden Linden inden Weg kam. Es wurdedaherbeſchloſſen,

dieſen Baum „uß der Wurzen uß zugraben undin zuverrucken“, was dann auch am

15. Februar vorgenommen wurde. Mehr als 200 Männer mußten mitgroßenſtarken

Seilen den Baum vonſeinerbisherigen Stelle ein ziemliches Stück wegziehen. Auf die
Linde ſetzteman „als zu einem Wahrzeichen“ drei Knaben; der eine war Johannes von

Schennis, Schützenmeiſters, der andere Konrad Denzler's des Wirts zur Treu, derdritte

Konrad Götzen's Sohn.
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Kätzer, ebenſo auch alle, dieihnen anhangen. Die Sache gelangte zunächſt an

dieUniverſitätsbehörden, die ihnen aber nicht die von Zürich gewünſchte Auf—
merkſamkeit ſchenkten und den Studenten wenig Mißfallen erzeigten. Der große

Gelehrte Sulzer,) der damals in Baſel wirkte, ſoll ſich ſogar ausgeſprochen

haben, Zwingli habe der Eidgenoſſenſchaft mehr geſchadet als genützt, er und

andere Basler ſeien nicht ſeiner Konfeſſion. Im allgemeinen war die Stim—

mungindieſemKreiſe für dieGeiſtlichkeit in Zürich nicht günſtig, und es ging

auch bereits das Gerede, Baſel werde der helvetiſchen Konfeſſion, die erneuert

werden ſollte, nicht mehr beitreten. Aus dieſem Grunde wurde in Zürich

dieſem Injurienhandel beſondere Bedeutung beigemeſſen und eine eigene Ge—

ſandtſchaft nach Baſel abgeordnet, um die Beſtrafung der ſchuldigen Studenten

mit Nachdruck zu verlangen. In derInſtruktion wurdederſelben aufgetragen,

ſo aufzutreten, daß die Basler die Schuldigen ſo behandeln müſſen, daß man

in Zürich ſpüre, es tragen die Eidgenoſſen zu Baſel wirklich ein Mißfallen an

dergleichen Schmähreden. Wir vernehmen nur, daß die Geſandten ſechs Tage von

Zürich abweſend waren undihren Bericht nachher dahin erſtatteten, es werde

Baſel eine Antwortin Schrift ſchicken; wie dieſelbe ausfiel, iſt uns unbekannt.

Ein wichtigerer und weit ſchwierigerer Auftrag wurde H. Thomann im

Jahr 1572 und 73 erteilt. Er mußte mit Bürgermeiſter Kambli als Friedens—

vermittler nach Graubünden reiſen. Hier warein heftiger Kampf ausge—

brochen, in welchem namentlich die Planta und die Salis einander gegenüber—

ſtunden. Dem Johannes von Planta, Herrn zu Rhäzüns, hatte der Papſt das

weitgehende Recht eingeräumt, alle Pfarreien in Veltlin und Kleven, ja ſogar

in Bündtenſelbſt, ſoweit ſie mit reformierten Geiſtlichen beſetzt waren, in ſeinem

Sinn anderweitig zu beſetzen, während die drei Bünde ein ähnliches Recht dem

reformierten Geſchlechte der Giucciardi einräumten. Als nun Planta von ſeinem

Recht Gebrauch machen wollte, brach ein Sturm los. Die bündneriſchen Ge—

meinden zogen mit ihren Fähnlein im Monat März d. J. 1572 nach Chur, wo

ein Strafgericht aufgerichtet wurde, das zur Enthauptung Plantas führte. Die

eidgenöſſiſchen Geſandten (außer Kambli und Thomannnoch Statthalter Häſſy)

waren nicht imſtande, die Leidenſchaften zu beruhigen. Im Frühjahr 1573

entſtund eine neue Bewegung; die Fähnlein zogen nach Thuſis,ſetzten dort

ein Strafgericht ein, in welchem 88 Richter, umgeben von einer Wache

von etwa 600 „Gaumern“, eine Menge harter Strafurteile ausfällten.

Nun wurden die oben genannten Geſandten nebſt ſolchen aus andern

Orten von der Tagſatzung noch einmal nach Bündten abgeordnet. In Rappers—

) Simon Sulzer (1508—1585), ſeit 1584 Antiſtes und Profeſſor der Theologie in

Baſel, wirkte eifrig für den Lutheriſchen Lehrbegriffund die Lutheriſche Abendmahlslehre

und ſuchte Baſel von derſchweizeriſchen Richtung ab- und zurlutheriſchen hinüberzu—

führen.



15
 

wil trafen ſie zuſammen. Über die diesmalerfolgreiche Wirkſamkeit derſelben

liegen noch mehrere Briefe Thomanns vor. In einem erſten vom 18. Mai

berichtet er, ſie ſeien am 13. in Chur angekommen,der Regierungaber, welcher

ſie ſich vorgeſtellt haben, nicht willkommen geweſen; manfürchte ſich, mit ihnen

zu verkehren und dabei die Volksgunſt zu verlieren. Gleichwohl ſei es nun

aber gelungen, die Bundeshäupter dazu zu beſtimmen, daß etwa 20Richter

aus dem Volk ausgezogen werdenſollen, um in Thuſis noch einmalals Gericht

zu ſitzen. Am vorhergehenden Samstagſeienſie, die Geſandten, „unter hellem

Himmel“ in Thuſis mit den Richtern zuſammengekommen undhabenvorallem

Volk ihren Vortrag gehalten. Schon habeesgeſchienen, daß es nungelinge,

die Urteilsſprechung dem ordentlichen Gerichte zu überlaſſen. Dieſe Ausſicht

ſei aber trügeriſch geweſen; es ſei Zwietracht unter den Bündtnern ausgebrochen

und es werdeſich vielleicht alles zerſchlagen; die „Gaumer“ wollen ſich von

den Richtern nicht heimſchicken laſſen und ſagen, ſie ſeien auch von den Bünden.

„Das Volk,“ ſchreibt Thomann, „hat daheim nützeeſſen, aber allda (in

Thuſis) iſt kein Mangel. So Gott nit Gnadgibt, daß die Gemeindenſich

vergleichen, beiihren Bundesbriefen, Bräuchen undFreiheiten zu bleiben, laßt

es ſich zu großem Uebel anſehen. Der Herrgott laß nach ſin Zorn!“ In

einem Briefe vom 12. Juli ſchreibt er aus Chur, es ſei ihnen endlich ge—

lungen, mit 24 Ausſchüſſen einen Vergleich zuſtande zu bringen, wonach nun

die ordentlichen Gerichte zu ſprechen haben, man wolleſogardie aufrühreriſchen

Richter und „Gaumer“, die mehr getanalsſietunſollten, beſtrafen laſſen.

Sie, die Geſandten, müſſen nun noch ſolange bleiben, bis die Gemeinden dieſem

Vergleich ihre Zuſtimmung erteilt haben. Dieſe erfolgte am 20. Juli, und die

Geſandten konnten wieder heimreiten.)

Es iſt noch beizufügen, daß im Juni unter den Geſandten von Zürich

und denen der innern Orte noch eine Konferenzſtatt hatte, in welcher mit

Bezug auf das Münzen eine Einigung getroffen wurde. Beidieſer hatte

Thomannals Seckelmeiſter den Stand Zürichzuvertreten.

Im Jahr 1584 iſt H. Thomann noch einmal nach Bündtengereiſt, als

es ſich wiederum darumhandelte, die in dieſem Landeentbrannten Leiden—

ſchaften zu beruhigen.

Mit dem Jahr 1574 hörte H. ThomannsTätigkeit als Seckelmeiſter auf,

und er wurde für die Jahre 1575 und 1576 als Landvogt im Thurgau

gewählt. Ohne Zweifel wirkte er auch hier als tüchtiger Verwaltungsmann,

wie dies aus verſchiedenen, noch vorhandenen Nachrichten hervorgeht. Als ſein

Hauptverdienſt darf aber wohl der Erlaß der thurgauiſchen „Landesordnung“,

datiert v. 23. Juli 1575, welche nundie regierenden Orte zuſtande brachten,

) Zürch. St.⸗Arch. 4. 248.
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bezeichnet werden. Esiſt eine Gerichtsordnung in 15 Abteilungen,in welcher

die Zahl der Gerichtsſitzungen geregelt wird und welche auch Beſtimmungen

über die zu beziehenden Gebühren, die Gerichtskoſten, die Exekution der Urteile,

die Appellation derſelben uſw. enthält. Ebenſo befinden ſich Strafbeſtimmungen

mit Bezug auf den Wucher, Vorſchriften für das Verhalten bei Teuerungen

uſw. in derſelben. Das dieſe Gerichtsordnung enthaltende Dokument iſt von

H. Thomann als regierendem Landvogt, und einem Berner, von Känel,

geſiegelt.) Wirgehen wohlnicht fehl, wenn wir annehmen, daß namentlich

Thomann,der das Bedürfnis einer derartigen Landesordnung empfinden mußte,

ſich um dieſelbe verdient gemacht hat. Er, als in der Rechtspraxis ſpeziell

erfahren, war weitbeſſer geeignet, ſich an einer ſolchen Arbeit zu betätigen,

als die vielen Landvögte aus den innern Kantonen, welcheoft aufeiner ſehr

niedrigen Bildungsſtufe ſtunden. Es iſt anzunehmen, daßerauch bei dem

ähnlichen Erlaß für die Grafſchaft Kyburg, den wir oben erwähnten, und der

einige Jahre ſpäter erfolgte, vorzugsweiſeſich betätigte.

* *
*

Im Jahre 1578 wurde ThomannMitglied des Rates von der freien

Wahl, d. h. er wurde nun von den Zweihundertin denſelben abgeordnet,

während er bisher nur als Zunftmeiſter darin geſeſſen hatte. Indieſer Stellung

verblieb er bis zu ſeinem Lebensende. Ins Jahr 1578 fällt die Tätigkeit

Thomanns beim Gerichtshandel des Ammann Schindeli von Niederbüren,

welcher ſich in Biſchofzell abwickelte. Wir müſſen unsverſagen, dieſe Injurien—

ſache hier zu ſchildern, obſchon ſie ein intereſſantes Sittengemälde abgäbe.

Aus dem Jahr 1579 vernehmen wir ein Vorkommnis, bei welchem unſer

Landvogt ſich in großer Gefahr befand. Den 28. Juni ritt Thomann mit

dem Schaffner von Küsnacht nach Seengen, um dort den Zehnteneinzuziehen.

Auf den Abend gelangten ſie mit Junker Anton von Lutternau und andern

in den Bären zu L znzburg, um dazu übernachten. Kaumwarenſie unter

Dach angelangt, ſo ſchlug der Blitz in das Haus, in welchem Feuer ausbrach

und allgemeine Verwirrung entſtand. In der Stallung fand mannachher den

Sohn des Wirtes vom Blitze getroffen undſchwerverletzt.?)

Wir wollen auch einen Ehrenhandel mitteilen, der Thomannſelbſt

berührte, obſchon wir demſelben keine große Bedeutung beimeſſen. Jakob Bau—

mannhaͤtte Dritten gegenüber ſich geäußert, der Landvogt habe die Zunft zur

Waagum 2000fl. gebracht, woraufdieſer klagte. Baumannwarnichtimſtande,

irgend etwas für ſeine Behauptung darzutun, ſondern bat um eine gnädige

) Zürch. Stadtbibl. Mſk. S. 89.

2) Wick: Annalen XVII.
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Beurteilung. Es wurdeerkannt, die Rede ſei aufgehoben undſoll keinem Teil

an ſeiner Ehre etwas ſchaden, und da Baumannzuviel geſchwätzt, ſoll er dem

Landvogtden Koſten abtragen und dazu minen Herren 2 MarkSilber zu Bußgeben.

Aus demgleichen Jahr vernehmen wir, daß die Ordnungen und Satzungen

der Büchſenſchützengeſellſchaft zu Zürich vom Rate inrevidierter

Faſſung genehmigt wurden. DieGeſellſchaft ſelbſt erteilte dieſem Grundgeſetz

am Stephanstag, 26. Dezember 1581, ihre Zuſtimmung. DieRatskommiſſion,

welche dieſe Schützenordnung vorberiet, beſtund aus dem Bürgermeiſter Bräm,

Heinrich Thomann als Zeugherr, Hans Eſcher, Schützenhauptmann, Kaſpar

Gimper, Schützenfähnrich, Konrad Kambli, J. Jak. Haab, Hans von Schennis

und Sigſten Vogel. H. Thomann, vondemwirwiſſen, daß er dem Schieß—

weſen jederzeit ſeine Aufmerkſamkeit ſchenkte,war nämlich damals eben zum

Zeugherr des Standes Zürich gewählt worden, und blieb in dieſem Amte

bis zu ſeinem Lebensende. Esſind auch die von ihmindieſem Amtgeſtellten

Jahrrechnungen vorhanden. Bei dieſem Anlaß vernehmen wir auch, daß er

der Schützengeſellſchaft einen ſilbernen und vergoldeten Stauff (Becher), 18 Lot

wiegend,geſchenkt hat.

Wichtiger iſt der ſogenannte ZuUger-Gräberſtreit)h, zudeſſen raſcher

Beſeitigung unſer Landvogt namentlich beitrug. Auf dem Gubel war im

Jahr 1558 eine Kapelle errichtet worden, zur Erinnerung an den Sieg der

VOrteaufdieſem Berg über die Zürcher am 24. Oktober 1531. Letztere bezogen

am Gubeleinige Tage nach der Kappelerſchlacht ein Lager, gaben ſich in dem—

ſelben größter Sorgloſigkeit und Indisziplin hin und wurden in der Nacht

von den katholiſchen Eidgenoſſen überraſcht und aufs Haupt geſchlagen. In

dieſer Kapelle war ein die Schlacht darſtellendes Gemälde angebracht, welches

uns folgendermaßen geſchildert wird: Auf der einen Seite der auffallend große

Schlachthaufe der Reformierten, auf der andern Seite dieKatholiſchen, ein

kleines Häufelein in ſtrammer Haltung und beſter Ordnung,dieſe alle in

weißen Hemden und Tannäſte auf den Hüten.

Daneben warenfolgende Verſe zu leſen:

Beim Haufen der Reformierten:
Als manzählt 514 Jahr

1000 500 ungefahr

8000 wohlgerüſter Mann

Handſich gemachet auf die Ban

Und zügend auf den Bränner-rain

Mit einem Huffen wasnitklein.

Sie wolltend die fünf Ort bringen umb,

Aber das Blatt, das wandtſich umb,

Daß manihnenin einer Vacht
— Einenfeſten, ſtolzen Poſſen macht.

Wicks Annalen: XRXII.
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Auf der andern Seite, bei der Abteilung der Katholiſchen, war zu leſen:

600 Mannſag' ich fürwahr,

Wiees dannſunſtgeſchrieben ſtahn,

Handerſchlagen in kurzer Zeit

900 Mann,esfehlt nit weit;

7000 ſind darvon entrunnen,

Sunſt wärenſie all auch umkummen;

Dasſchaffet, Leſer, wohlbetracht,

Daßſie ſich ſchnell auf d'ſtraß hand gmacht.

Das möchtenſie, thun ich dir ſagen,

Dem Meiſter Ulrich Zwingli klagen.

In Zürich hatte man vondieſer beleidigenden Dichtung keine Kenntnis.

Am Montagvor Severinustag, den 28. Oktober 1581, fand nuneine Prozeſſion

ſtatt,in welcher dievon Menzingen, Aegeri, Baar und Neuheim nach ihrem

Brauch zu genannter Kapelle auf den Gubel zogen. Nachher kamen die Land—

leute, nach beſtehender Übung, da und dort, ſowohl in Privathäuſern als

Wirtſchaften zum Imbißmahl zuſammen. Beidieſem Anlaß wurde mannigfach

darüber geſtritten, wie viel Reformierte am Gubelerſchlagen wordenſeien,

und es ſagte Hauptmann Oswald Schön,derbeiſich zahlreiche Gäſte ver—

ſammelt hatte, er würde eine Krone geben, wenn die Gräber der Erſchlagenen

ausgegraben würden, damit man mit dem Wunder an ein End komme, und

ſehe, wie viele eigentlich ihrer ſeien. Dieſe Rede fand Beifall, und amnächſten

Mittwoch und Donnerstag zogen bei 50 Mann auf den Gubel, öffneten die

Gräber und warfen die noch vorhandenen Knochen und Schädel an Haufen.

Wohlhabende Leute lieferten den Arbeitenden Speiſe und Trankjeder Art.

Hans Züricher us dem Tal Heiterstal, des Güllers Stiefſohn, ſtund, wie

nachher bezeugt wurde, in einem Grabe, und ſoll im Übermut mehrmals aus—

gerufen haben, er wolle einen „arfel) Kätzer und Käsdieb“ aushinwerfen, und

habe dann zur Freude der andern ausgegrabene Gebeine auf den Haufen

geworfen. Die Kunde von dieſem Vorfall machte im benachbarten Knonauer—

amt und in der Stadt Zürich einen ſehr ſchlimmen Eindruck. Die Vorſtellung

war damals noch lebendig, daß die Toten im Grabe ruhen und auf die Auf—

erſtehung warten. Es wurdedaherdieſer Eingriff als eine Störungdieſer

Ruhe angeſehen. Zürich verlangt nun am 26. Dezember von Zug, daß es

auf künftigen Montag, trotz dem UÜbergang ins neue Jahr, die Räte nach Zug

einberufe, damit ſie zürcheriſche Geſandte anhören. Dies wurde zugeſagt, und

es fand am Sylveſter die Beſammlung ſtatt, zu welcher von Zürich H. Tho—

mann und Lux Eſcher des Kleinen Rats und Junghans Thumyſen und Hans

Heinrich Schmid des Großen Rats,begleitet vom Stadtſchreiber Gerold Eſcher,

) Einen Armvoll.
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erſchienen. Zuvor hatte der Rat durch zwei ſeiner Mitglieder auf dem Gubel

nachſehen laſſen, was an dem Gerede wahrſei. Dieſe berichteten dann, daß

unten am Berg in einer Matte ein Grab und auf demBergvierſolche auf—

getan ſeien: Die Knochen und Schädel ausallen ſeien zu einer großen „Fluh“

am Berg zuſammengelegt. Die Darſtellung der Schlacht im Gemälde der

Kapelle ſei aber in der Tat eine ganz ſchmähliche. Allgemeine Verwunderung

und Entſetzen bemächtigte ſich der Mitglieder des Rats und beſtimmten die—

ſelben zu einem energiſchen Einſchreiten. Am Sylveſter, morgens um 9 Uhr,

langten die Geſandten in Zug an, und Thomannhielt die Rede, welche zuvor

in Zürich feſtgeſtelltworden war. Ausderſelbeniſt namentlich folgendeStelle

hervorzuheben: „ſygen darnach auch Hauptſchädel und Gebein frommerredlicher

Lüthen, ſo vor 50 Jahren nach chriſtenlichem Gebrauch in die Erdenbeſtattet

worden, deß Beruf Gottes am jüngſten Tag zu erwarten, ußgraben und under

frygem Himmel, etliche zuſammengeleit, etliche hin und wiederzerſtreut, alſo

daß die Thier, Hund und Vögel darmit umgingind und ein erbarmklich Anblick

gutherzigen Gemüthern ſyge.“

Es wurdeverlangt, daß die Obrigkeit für Wiederzudeckung der Gräber,

in welche die ausgegrabenen Schädel und Gebeine wieder hineinzulegen ſeien,

ſorge, und daß im weitern „dasſchmählich, tratzlich und verbitterlich Gemäl,

ſamt der Rymenin der Kapelle uff Gublen unverzogenlich ſuber und allerdings

wieder ab und dannen getan werde“. Nach der Redeerhoben ſich die Ge—

ſandten inſtruktionsgemäß und verließen den Saal. Sie hatten draußen auf

eine Antwort zu warten, allerdings in der Meinung, daß, wennnicht eine

ſolche ganz beſtimmt erteilt würde, Zürich ſich mit den evangeliſchen Orten

über das weitere Vorgehen verſtändigen würde. Es iſt nämlich zu bemerken,

daß außer Zürchern namentlich auch St. Galler, Thurgauer und Basler

Krieger am Gubel den Tod gefunden hatten. Thomannunterließ in ſeiner

Rede nicht, dieſe Drohung auszuſprechen, und ſoll überhaupt ſein Vortrag

ſcharf und beſtimmt, im übrigen aberdoch freundeidgenöſſiſch gelautet haben.

Es dauerte nicht lang, ſo verfügte ſich der Stadtſchreiber Müller mit fünf

Räten auf die Laube zu den Zürcher Geſandten undteilte denſelben mit, daß

die Zuger Räte für das Wiedereindecken der Gräber und das Beſeitigen des

Gemäldes in der Kapelle ſorgen werden. Die Zürcher bedankten ſich, und

überließen es nun den Zugern, wieſie die Schuldigen ſtrafen wollen. Um

1 Uhr war noch Mittageſſen im Ochſen, bei welchem eine Menge Leute an

drei Tiſchen ſaßen; die Zuger taten freundlich und ſchenkten den Zürcher

Geſandten den Wein. Letztere ritten dann noch bis Kappel, übernachteten dort,

feierten folgenden Tags in der Kirche das Neujahr und gelangten auf den

Abend nach Zürich. Die Gräber auf dem Gubel wurden in dennächſten

Tagen wiedereingedeckt, die Beſeitigung des Gemäldes in der Kapelle aber
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erlitt noch einen Aufſchub und erfolgte erſt nach einer neuen Reklamation von

Seiten Zürichs.

Der Chorherr Wick macht amSchluſſe ſeiner Darſtellung dieſes Vorgangs

noch die Bemerkung: „wenn man etwann zunZytenhandlich iſt und zur Sache

thut, was dazu hört, bhalt ein Schwert das ander in der Scheiden.“

Nach unſerer Anſicht iſt es zu begreifen, daß dieſer Vorgang in Zürich

einen ſehr üblen Eindruck machte; immerhin wurdedieSacheſtark aufgebauſcht

und es kannnicht befremden, daßſich ſolche Vorfälle gerade damals ereigneten,

da die Aufregung und die Spannungzwiſchen Reformierten und Katholiſchen

wieder aufs höchſte geſtiegen war. Das Auftreten Zürichs und die Durch—

führung der Miſſion durch Thomann undſeine Gefährten war klug undent—

behrte des nötigen Nachdrucks nicht, wie denn Thomannüberhauptjederzeit,

woer einen Auftrag auszurichten hatte, ſich bemühte, die ihm geſtellte Aufgabe

voll und ganz zu erfüllen. Um eine große Heldentat ſeitens Zürichs handelte

es ſich aber nicht, denn dieſes war gewiſſermaßen eine Großmachteinem kleinen

Staate gegenüber.

In den Jahren 1584 und 1585 finden wir unſern Heinrich Thomann

wieder im Thurgau, diesmalnicht als Landvogt, ſondern als Geſandter

Zürichs zur Schlichtung der Streitigkeitenund Hebung der Ruheſtörungen,

welche dort die Einführung des gregorianiſchen Kalenders veran—

laßt hatte. Papſt Gregor XIII. hatte auf Veranlaſſung des Mathematikers

Aloyſius Lilius von Verona den nach ihm benannten neuen Kalender aufge—

ſtellt, und es wurde derſelbe von den katholiſchen Orten, mit Ausnahme von

Unterwalden, eingeführt. Die Neuerung warſachlich eine durchausrichtige;

der geltende julianiſche Kalender hatte ſich als unrichtig herausgeſtellt. Das

Jahr war um 10 Minuten und 44 Sekunden zu lang, undbereits war die

Zeitrechnung um zehn Tage aus dem Geleiſe gekommen. Nach dem grego—

rianiſchen war nun die Zeit um zehn Tagevorzuſchieben, und alle 184 Jahre
ſollte wieder ein Tag Vorſchiebung dazukommen. Dieſer gregorianiſche Kalender

gilt heute allgemein, und manbefindet ſich gut dabei. Aber damals und noch

lange nachher wurde dies in den reformierten Ländern nicht ſo angeſehen. Der

Kalender kam vom Papſt, wurdedaherals eine Religionsſache betrachtet, und

man wollte nichts davon wiſſen. Im Januar 1584 verſuchte derkatholiſche

Landvogt im Thurgaudaſelbſt den Kalender auch einzuführen, welchem Befehl

ſich aber die reformierten Einwohner nicht fügten. Es entſtand dadurch Ver—

wirrung; die katholiſchen Feſttage wurden nun auf einmal an andern Tagen

gefeiert und die Reformierten, welche an dieſen Tagen zu gewiſſer Zeit ihre

Arbeit einſtellen ſollten, taten dies nicht, weil nach ihrer Zeitrechnung die Feſt—

tage auf eine andere Zeit fielen. In Zürich hatte ſich namentlich die Geiſt—

lichkeit mit großer Entſchiedenheit gegen den neuen Kalender ausgeſprochen, und
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als die reformierten Thurgauer ſich bei ihm beklagten, daß der thurgauiſche

Landvogt ſie wegen Nichtbeachtung der neuen Ordnung ſtrafen wolle, nahm

ſich der Rat ihrer an und ſandte eine Geſandtſchaft nach dem Thurgau, welche

dem dortigen Landvogtſcharfe undenergiſche Vorſtellungen machen ſollte. Unter

dieſen Boten war nun wiederum H. Thomanndererſte; immer wennesgalt,

mit Nachdruck undrückſichtslos für die Intereſſen Zürichs und der Reformierten

aufzutreten, wurde er abgeſandt. Neben ihm war ObmannJohannesKeller,

der ſpätere Bügermeiſter und Stadtſchreiber Eſcher. Nur nach und nach gelang

es, die Ordnung wieder herzuſtellen. Die Geſandten mußten oftmals nach dem

Thurgau reiten und trafen dort mit ſolchen der katholiſchen Orte zuſammen.

Erſt im Frühjahr 1585 kam ein Vergleich zuſtande, durch welchenfeſtgeſetzt

wurde, daß in den gemeinenHerrſchaften jede Partei diejenigen Feſte, die durch

den Landfrieden geſichert waren, nach ihrem Kalender feiern, dann aber an den

Tagen der Feſte der andern Konfeſſion gleichwohl ſich der Arbeit enthalten

ſolle. Die Feſte der Katholiken beſtimmten ſich nach dem gregorianiſchen, die—

jenigen der Reformierten nach dem julianiſchen Kalender.

Im Jahre 1584 hatte der ſogenannte Bernerritt derZürcherſtatt.

Schon einige Zeit bemühte ſich Bern angelegentlich darum, Zürich zu einem

Bündnis zu gewinnen und von ihmSchutz gegen den Herzog von Savoyen

zugeſichert zu erhalten; denn dieſer machte fortwährend Verſuche, die ihm durch

Bern weggenommene Waadt wieder zurückzuerobern. Schon vor einigen

Jahren hatte der in Baden reſidierende Landvogt Tſcharner mit großem Gefolge

einen Beſuch in Zürich abgeſtattet, bei welchem es ſich darum handelte, die Zürcher

durch alle möglichen Artigkeiten für Bern zu gewinnen. Dies wollte aber immer

noch nicht gelingen. Nun lud Bern die Zürcher zu ſich ein, und es kamendlich

nach mehrfacher Hinausſchiebung der Bernerritt in den letzten Tagen des Monat

Maizuſtande. 245 Teilnehmer meldeten ſich zu dieſem Ritt an; dieſelben

wurden, die Zünfte untereinander gemiſcht, in vier Rotten eingeteilt. Als

Rottenführer und leitendes Komitee wurden vom Ratfolgendevier angeſehene

Männer bezeichnet, Johannes Keller, Obmann, Junker Hans Meiß, Junker

Joſt von Bonſtetten und Junker Hans Eſcher. Neben dem Führer wurde

jeder Rotte noch ein Seckelmeiſter zugeteilt und überdies einige hohe Amts—

perſonen, ſo der erſten Rotte unſer Thomann und der Ratsherr Hans Konrad

Eſcher, der dritten Gerold Eſcher, Stadtſchreiber und Hans Heinrich Holzhalb,

Hausſchreiber und der vierten Hans Heinrich Scheuchzer. Da der Beſuch in

Bern eine gewiſſe politiſche Bedeutung hatte, ſo war die Aufgabe dieſer Ver—

treter des Rats eine diplomatiſche. Sie ſollten erwägen, ob der Anlaß vor—

handen ſei, mit dem Stande Bern in ein näheres Verhältnis zu treten. Am

21. Mairitt die Geſellſchaft von Zürich ab und über Baden nach Lenzburg;

am folgenden Tage ging die Reiſe über Aarburg, Langental nach Burgdorf,
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wo ihnen die Berner die Nachtherberge bereitet hatten. Samstag, den 283.,

wurden ſie von einer Ratsdeputation aus Bern in Burgdorf abgeholt und

ritten um zehn Uhr nach Bern. Auf dem Breitfeld war großartiger Empfang

durch eine Reitertruppe und etwas näher an der Stadt eine ganze Schlacht—

ordnung von Burgern und Welſchen, in die 1800 Mannwohlgerüſtet, auf—

geſtellt. Sobald ſie nun der Zürcher anſichtig wurden, eilten die Bernerkrieger

gegen ſie mit Spießen und Schützen bis zu einem Schanzengräbli, da die

Schützen abſchoſſen. Dies warein ſtattliches und geſchicktes Manöver, das auf

die Zürcher Eindruck machte. Noch etwas ſpäter begegnete man zwei Fähnli

Knaben, das eine var in weiß und blau, das andere in rot und ſchwarz ge—

kleidet. In der Stadterhielt jede Rotte ihre eigene Herberge, undesleiſteten

den Zürchern die Herren und Burger von BernguteGeſellſchaft. Am folgen—

den Tage, einem Sonntag, wurden die Zürcher zur Kirche geführt und ihnen

dann nachher eine ſchöne Komödie zum beſten gegeben. Zwei Engellobten

Gott, daß er dieſe beiden Städte zuſammengeführt und ſchlugen den Teufel

dafür, daß er dies bisher verwehrt habe. Zwei Tage wurden nundie Zürcher

in Bern aufs höchſte gefeiert, gaſtiertund ihnen alle Merkwürdigkeiten der Aare—

ſtadt gezeigt. Am 26. wurdedie Heimreiſe angetreten. Die welſchen Schützen

begleiteten die Zürcher Kolonne bis auf halben Weg nach Burgdorf. Den

28. Mailangten die Zürcher glücklich wieder in der Heimat an. Die Berner

hatten jeden Anlaß geſucht, um mit den Zürchern nähere Verbindungen anzu—

knüpfen, es wollte ihnen aber nicht gelingen. Erſt als man die Stadt ver—

laſſen und beim Siechenhaus angekommen war,brachten es die Bernerzuſtande,

daß ihnen von ſeiten Zürichs gewiſſe Verſprechungen gegeben wurden. Dieſe

Verſtändigung führte in den nächſten Jahren zueiner definitiven Einigung,

ſo daß die Berner in einem gewiſſen Maßihren Zweck erreichten. Der Chronik—

ſchreiber Haller GBand III) macht dazu folgende Bemerkung: „und zog alſo

hier der eigen nutz dem gemeinen für und mußte ein gemeine Stadtdieſer

herrlichen Cleinodt die ihr wol angeſtanden wärend, alſo mangeln. So ward

die Sach ſo heimlich geſpielt, daß es nit vil Leuth gewar wurdend.“

Wir wiſſen nicht genau, auf wenhierangeſpielt wird, obvielleicht auch

unſerm Landvogt Thomann ein Vorwurf gemacht werden ſoll. Wirunſerer—

ſeits haben keinen Grund anzunehmen,daßerſich durch eigennützige Rückſichten

in ſeiner Handlungsweiſe habe leiten laſſen, ſondern im Gegenteil, daß er ge—

wiß auch bei dieſem Anlaß, wo ihmallerdings die Wahrungderzürcheriſchen

Intereſſen vorzugsweiſe anvertraut war, das allgemeine Wohl im Auge be—

halten habe.
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In den folgenden drei Jahren begegnen wir Thomann aufbeſonders

wichtigen Miſſionen. Im Winter 1584/850 war man in Bündten um das

Veltlhin beſorgt. Manbefürchtete, daß die Spanier, denendamals Mailand

gehörte, von da aus in das Land eindringen werden. Berichte überallerlei

Intriguen und Truppenkonzentrationen deuteten darauf hin. Im Februar 1585

war Tagſatzung in Baden, in der Thomann ſaß. Bündten bat um Hilfe, und

es wurden ſofort H. Thomann und Johannes Waſer von Nidwalden!) von

Baden wegabgeſandt, um zunächſt nach dem Veltlin zu reiſen und die dortigen

Verhältniſſe zu unterſuchen.,) Nachher ſollten ſie ſogar ihren Weg nach

Mailand nehmen, um ſich beim dortigen ſpaniſchen Gubernator, Herzog von

Terranova dafür zu verwenden, daß die Truppenkonzentratidnen undHetzereien

aufhören. Dieſer hatte zwar immer gute Worte gegeben, aber man traute

ihm nicht.

ImVeltlin überzeugten ſich die Geſandten in der Tat von der drohenden

Gefahr: an den Grenzen waren Truppen aufgehäuft, und manſagte ihnen,

daß unfehlbar ein Einfall in das Land ſtattgefunden hätte, wenn er nicht

durch einen Sturm auf dem See verunmöglicht worden wäre. Siereiſten nun

ihrer Inſtruktion gemäß nach Mailand, wo Thomann vor dem Statthalter

„ordentlich und fleißig“ ſeinen Vortrag hielt und zu wiſſen begehrte, was die

Urſache dieſer Kriegsrüſtungen ſei. Der Herzog antwortete mit freundlichen

Worten: weder ſein König noch er ſelbſt habe die Zuſtimmungzudieſen

Kriegsrüſtungen gegeben. Es ſei nur das Agitieren eines verdorbenen Kauf—

mannes,deretliche Banditen an ſich gehenkt habe, welches die Unruhe veran—

laſſe. Er ſelbſt begehre nichts anderes, als mit den Herren Eidgenoſſen guter

Freund und Nachbar zu ſein. „Aber wie wohles gemeintgeweſen,“ſchreibt

Fäſi in ſeinem Geſchlechts- und Regimentbuch, „hat man nach der Hand er—

fahren.“ Am 80. Junigleichen Jahres erſtattete Thomann auf der Tag—

ſatzung in Baden Bericht über die Reiſe, welche wenigſtens für einige Zeit

einen Erfolg hatte. Er bittet um Vergütung der gehabten Barauslagen, welche
228 Gulden ausmachten, ſowie des Reitlohnes und der Entſchädigung für die

Bedienten. Es wird andenfranzöſiſchen und ſpaniſchen Geſandten in Bündten

geſchrieben, ſie möchten für die Deckung der Koſten ſorgen, da u. a. auch auf ihr

Verlangen die eidgenöſſiſchen Geſandten abgeordnet worden ſeien. Die Rech—

nung des Standes Zürich wurdein der Tatmitdieſer Ausgabenichtbelaſtet.

Unterm 26. März hat Landammann Waſer auch vor den Abgeordneten der

Joh. Waſer, geſt. 1610. 10 Mal Landammann von Nidwalden, zum erſtenmal

1567; Pannermeiſter. Erhielt 1566 einen Adelsbrief von Kaiſer Maximilian. Schenkte

dem Lande ein Panner, das noch vorhandeniſt.

2) Eidg. Abſch. IV. 2.
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katholiſchen Orte Bericht erſtattetund ſich über das Benehmen unſeres Tho—

manngünſtig ausgeſprochen.

Es wareine unruhige Zeit, die Spannungzwiſchen den reformierten und den

katholiſchen Orten auf einen hohen Grad geſtiegen, und manhielt es für not—

wendig, zu rüſten, um für alle Fälle bereit zu ſein. Zürich hatte bereits am

21. April 1584 die waffenfähige Mannſchaft in der Stadt gemuſtert undjetzt

folgtein den Monaten September und Oktober 1688 die Inſpektion der

Militärpflichtigen auf dem Lande. Wir finden dabei H. Thomann an
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der Spitze der Muſterherren, neben ihm funktionieren in dieſem Amt Obmann

Keller, Joſt von Bonſtetten und Hans Eſcher. Esſtellte ſich heraus, daß in der

Stadt ſelbſt etwa 1200, auf der Landſchaft etwa 15,000 waffenfähige Männer auf—

geboten werden konnten. Unſer Textbild ſtellt eine Epiſode aus dieſen Muſte—

rungen dar. Wirſehen hier, wie die Leute ausgerüſtet waren. Wirhabenſpeziell

vor uns eine Abteilung Spießträger mit Harniſchen, wahrſcheinlich ſtadtbürge—

liche Mannſchaft; links ſehen wir zwei Muſterherren zu Pferd, unter deren

einem wir uns H. Thomann denken müſſen. Dieſes Bild iſt den Wickſchen

Annalen) entnommen, welche uns mehrere Darſtellungen aus Thomanns Er—
 

i) Buch XXII.
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lebniſſen bringen Leider ſind ſie in künſtleriſcher Beziehung alle ſehr minder—

wertig, haben aber ihre Bedeutungalsechtzeitgenöſſiſche Bilder.

Gegen Ende des Jahres 1585 und am Anfang desfolgenden fand der

Beſuch von Geſandten der reformierten Städte bei den katho—

liſchen Orten und der Gegenbeſuch derletztern ſtatt. Thomann

war von Anfanganhiefür tätig und hat auch bei der Durchführung in her—

vorragender Stellung mitgewirkt. Die Beſorgniſſe der reformierten Orte mit

Bezug aufdie politiſche Lage der Eidgenoſſenſchaft waren aufs höchſte geſtiegen.

Die Stimmung unter den Eidgenoſſen wurde immerunfreundlicher, ja faſt

feindſelig, und allerlei unheimliche Gerüchte ſchwebten in der Luft. Es war

die Zeit unmittelbar vor dem Abſchluß des ſogen. Borromäiſchen Bundes,

welcher geradezu ein Separatbündnisder katholiſchen gegen die reformierten Orte

genannt werden kann. Noch ſchlimmer für den Frieden in der Eidgenoſſenſchaft

war dann der Bundderkatholiſchen Orte mit Philipp II. von Spanien, welcher

bald darauf folgte. Manerkannte die Gefahr einer gänzlichen Zertrennung des

eidgenöſſiſchen Bundes und aller der Folgen, welche ſich daraus ergeben mußten.

Manentſchloß ſich daher auf reformierter Seite noch einen Verſuch zur Aus—

ſöhnung zu machen undberiet das Vorgehen aufverſchiedenen Tagſatzungen in

Aarau.!) Dieletzte hatte Ende Oktober 15885 ſtatt, an welcher manſich auffol—

gendes einigte. Jede Stadtſoll drei Geſandte abſenden, Zürich aber die fünf Orte

bitten, die Boten zu empfangen und zwar wenn immer möglich vor der Lands—

gemeinde in den innern Orten, eventuell aber vor den Räten. Diekatholiſchen

Orte erklären ſich nun bereitzum Empfang der Geſandtſchaften, und es treten dann

die für Luzern und die innern Orte bezeichneten Boten am 7. November in Luzern

zuſammen. Inderzürcheriſchen Abordnung befand ſich neben H. Thomann

Johannes Keller, Heinrich Holzhalb und Hans Georg Eſcher. Montag, den

8. Novemberhalten ſie ihren Vortrag vor Schultheiß, den kleinen und großen

Räten „in vollkommener Verſammlung“. Abends wirdihneneinſtattliches

Nachteſſen im neuen Richthaus geboten. Folgenden Tagsfahrenſie im Schiff

nach Alpnach und begeben ſich dann zu Pferd nach Sarnen, wo ſie am Mitt—

woch ihren Vortrag vor der Landsgemeinde halten. Donnerstagiſtein Feier—

tag; die Boten machen einen Ausflug zum Haus des Landammann von der

Flüh, einem Enkel des Niklaus von der Flüh; es wird ihnen auch der Rock

des Großvaters gezeigt, und die Zelle im Ranft. „Andieſer Hütten,“ wird

im Geſandtſchaftsbericht geſagt, „ſtaht ein gemauert Kapelli, das iſt an allen

vier Orten kreuzweis in großen Riſſen zerſpalten, da Bruder Klaus ſelig ge—

weisſagt haben ſoll, wennſollich Kapelli alſo zerſpalten, werde es nit wohl

ſtahn um die Eidgenoſſenſchaft.“ Von hier gelangen die Geſandten nach

) Eidg. Abſch.
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Sachſeln, wo man ihnen in der Kirche die Bilder aus der Legende des

Bruder Klaus zeigt. In dem genanntenBericht, welcher von demUnterſchreiber

Grebel verfaßt ſein ſoll, wird geſagt, die Legende ſei dabei von einem Meß—

pfaffen beſchrieben und darin finden ſich „ſeltſame Stempaneien“. AmFrei—

tag geht es zu Pferd über das Drachenried nach Stans, wo die Geſandten

im Rathaus vor verſammelter Gemeinde ihren Vortrag halten und am Sams—

tag zu Pferd bis Buochs und dann zuSchiff über den Seenach Flüelen.

Der Sonntag wird in Altdorf geraſtetund am Montag auf dem Rathaus vor

der Landsgemeinde Vortrag gehalten. Am Dienstag reiten unſere Geſandten

wieder nach Flüelen, ſetzen über den See und gelangen nach Schwyz, woſie

am Mittwoch auf dem Rathaus ihren Vortrag halten, diesmal vor dem in

großer Zahl verſammelten dreifachen Landtag. Donnerstagreiten ſie nach Arth

und fahren im Kahn nach Zug. Freitag, den 19.halten ſie hier denletzten

Vortrag auf dem Rathaus vor dem zwiefachen Landrat, Überall iſt man im

ganzen freundlich aufgenommen und koſtenfrei gehalten. Gewöhnlich wird

ihnen erwidert, es ſeien der Artikel ſo viele, daß manſich dieſelben überlegen

müſſe; man werde ſpäter Antwort geben. Am 20. ſind die Zürcher Geſandten

wieder in ihrer Heimatſtadt.!)

Gleich in den erſten Tagen des neuen Jahres werden dann auch die

Städte Solothurn und Freiburg bereiſt, wozu von Zürich H. Thomann und

Hans Eſcher mit dem Schreiber Hans Georg Grebel abgeordnet waren. Zwei

weitere Geſandte gehen in den gleichen Tagen nach Appenzell und Glarus.

Thomannhatohne Zweifel mehrfach von der Reiſe an den Ratberichtet. Ein

Brief desſelben iſt datiert von Luzern, und äußert er ſich in demſelben be—

friedigt von der Aufnahme der Geſandtſchaft in dortiger Stadt.

Am10. Dezember beſammelnſich diekatholiſchen Orte in Luzern; der

Vortrag der reformierten Boten wurde noch einmal vorgeleſen, eine Antwort

ſoll erſt ſpäter feſtgeſtelltwerden,„wenn manſieht, wo hinaus die Sache wolle“.

Inzwiſchen ſoll jeder Ort die Einſichtsvollen unter den Weltlichen und Geiſt—

lichen zu Rate ziehen und mit ihnen einen Vorſchlag zu einer Antwortent⸗

werfen. Auf demnächſten fünförtigen Tag will manſich überdieſe ver—

ſtändigen. Luzern ſoll ſich mit dem Rektor des Jeſuiten-Kollegiums beraten

und durch dieſen namentlich auch den Rat des Doktors Kaniſius in Freiburg

vernehmen. Inweitern Konferenzen wirddemGegenſtand wieder alle Aufmerk—

ſamkeit geſchenkt und am 9. März den reformierten Orten der Gegenbeſuch an—

gekündigt, welchen letztereunter Verdankung anzunehmenſichbereiterklären.

Am Oſtermontag, 4. April, reiten die katholiſchen Boten in Zürich ein

und ſteigenim Schwert ab. Der Wein wird ihnen verehrt und ſie beim

9 Haller Chronik I.
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Nachteſſen „vergſellſchaftet“. In gebührender Weiſe hat manſich in Zürich für

den Beſuch gerüſtet: auf den Zünften redete man mit den Leuten, daß ſie den

Geſandten ordentlich begegnen und alle Zucht und Ehre beweiſen. Die Schul—

meiſter ſollen die Knaben ermahnen,keine Unſchicklichkeiten zu begehen und die

Frauen und Töchter werden gewarnt,ſich nicht zu viel auf der Gaſſe zu zeigen,

daß man nicht von den Zürchern ſage, ſie ſeien unzüchtiger als anderswo.

Thomannhatte am Abendvorherdie Geiſtlichen beſuchen müſſen und ihnen

zugeſprochen, ſie möchten ſich in der Predigt mäßigen und die Geſandten durch

keine allzueifrigen Bemerkungen verletzen. Dies wäreabernicht nötig geweſen,

denn die katholiſchen Boten hielten ſich von der am folgenden Morgen abge—

haltenen Predigt fern. Nach der Vorſtellung auf dem Rathaus am folgenden Tag

fand der Vortrag ſtatt. Die Geſandten hielten ſich „gar überaus ernſthaftig und

daneben prächtig“. Ihr Haupt warderSchultheiß Heinrich Fleckenſtein von

Luzern. Nachher fand auf dem „Schneggen“ eine glänzende Mahlzeit ſtatt und

abends auf dem Rüdenein prächtiges Nachteſſen. Bürgermeiſter Kambli, derſich

immer durch ſeinen Mutterwitz auszeichnete, ſoll bei dieſem Anlaß zu ſeinem

Luzerner Kollegen Fleckenſtein geſagt haben: Wenn es unter den Eidgenoſſen ſo

töne undſie ſich ſo feindſelig gegenüberſtehen, ſo würde er ja gezwungen, ſeine

alte Streitaxt aus der Sempacherſchlacht wieder hinter dem Bett hervorzunehmen,

wo ſie ſeit vielen Jahren hänge; es täte ihm dies zwar leid. Der Luzerner

habe ihm darauf geantwortet, ſo weit ſei es jetzt noch nicht, er ſolle die Axt

einſtweilen noch hängen laſſen. Es iſt nämlich zu bemerken, daß zwarder

Vortrag der reformierten Geſandten bei ihrem Beſuch ruhiger undverſöhnlicher

gelautet hatte; der Grundton war, manſollte auch bei verſchiedenem Glauben

in Frieden miteinander leben können, und ſich dies im Intereſſe der ganzen

Eidgenoſſenſchaft zur Pflichtmachen. Im Vortragder katholiſchen Boten dagegen

fühlte man allzuſehr den Einfluß der Geiſtlichen und zwarſpeziell der Jeſuiten

heraus. Ein einträchtiges Zuſammenleben der Eidgenoſſen, wurdegeſagt, ſei

nur möglich, wenn die Städte wieder zum alten Glauben zurückkehren, was

die katholiſchen Orte von Herzen wünſchen würden. Von Zwingli wurde in

dem Vortraginbeleidigender Weiſe geſprochen.

Am 16. April reiſen die Geſandten weiter nach Schaffhauſen; auf der

Straße dahin werden ſie begrüßt durch den Prälaten von Rheinau und den

Grafen Rudolf von Sulz und zu einem Trunk eingeladen. Der Empfang in

Schaffhauſen iſt noch freundlicher und herzlicher als derjenigein Zürich. Am

folgenden Tag nimmt mandie Nachtherberge zu Rheinau und dann auf der

Weiterreiſeden Imbiß auf dem Schloß Thüngen des genannten Grafen von

Sulz, welcher durch Abſchießen des großen Geſchützes auf der Veſte Küſſenberg

und durch ein ſtattliches Geleite den Geſandten alle Ehre erweiſt. In Baſel,

wo die Boten eines ſtarken Sturmes wegen nur mit Müheüber die Brücke
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kommen, wird ihnen ebenfalls viel Ehre erwieſen und auf der Saffranzunft

ein „gar köſtliches Imbißmahl geboten“. Nach einer Begrüßung in Solothurn

gelangt die Geſandtſchaft endlich nach Bern, wo ſie zwar ebenfalls frei

gehalten wird, der Ton der Begrüßung aber amwenigſten freundlich iſt.

Mankannnicht ſagen, daß der Erfolg dieſer gegenſeitigen Beſuche von

einer erheblichen Wirkung geweſen ſei, die Erbitterung war zu groß und die

ſich gegenüberſtehenden Parteien in ihren politiſchen Maßnahmen zur Sicherung

ihrer eigenen Stellung ſchon zu weit vorgegangen. Diekatholiſchen Orte be—

ſchloſſendenn auch am 10. Juni aufeiner Konferenz in Luzern, daßſie jeden—

falls auf eine allfällige Replik der Evangeliſchen, wenn ſie gewünſcht würde,

nicht mehr eintreten würden.
Intereſſant iſt ein Bericht des bekannten Stadtſchreibers Zyſat von Luzern

über dieſe zweite Reiſe, welcher ſich im Luzerner Staatsarchiv befindet. Eriſt

betitelt: Sonderbarer Bericht Zyſats und achtbare Punkte über die Geſandt—

ſchaftsreiſe, April 1586 zu den Reformierten.) Zyſatläßtſich zunächſt über

die Zürcher vernehmen: ManhabemitdenLeuten hier auch über Glaubens—

ſachen reden können und habe dabei weder Trutz noch Hochfahrt noch Hochmut

bemerkt; mit ihnen wäre „wohl zu handeln und zuhuſen“, deshalb ſei hoch zu

bedauren, daß ſie in einem ſolchen Stand der Finſternis wandeln. Man habe

ihnen (den Katholiſchen) im Ganzen willfährig zugehört, ſei dann aber etwas

jenen (den Reformierten) unangenehmes gekommen,ſo habeneinige der Zürcher

den Kopf geſchüttelt, geſcharrt uſp. In Schaffhauſen ſei mehr Entgegenkommen

gezeigt worden, und manwiſſe, daß die Schaffhauſer mit dem Vortrag der

Reformierten in den katholiſchen Orten nicht ganz einverſtanden geweſenſeien,

beſonders in Glaubensſachen. Der Landvogt Thomann ſei namentlich

ſchuld geweſen, daß in dieſer Beziehung der Vortrag den Katholiſchen habe

mißfallen müſſen. In Schaffhauſen habe man weder ein Räuſpern noch Fuß—

ſcharren und dergleichen bemerkt. In der Konverſation ſeien ſogar die ältern

Herren eher für das Alte geſtimmt geweſen und haben den Umſchwungfaſt

bedauert; früher, ſagten ſie, ſeiman auch bei ihnen frömmer geweſen. In Baſel

haben die Geſandten etwa den Eindruck wie in Zürich empfangen. Die Berner

aber ſeien am „trutzigſten und hoffärtigſten geweſen“ und habenſich als mächtig

geltend gemacht und ſehr ungeniert gezeigt. Im allgemeinen ſeien da und dort

„träfe“ Reden gefallen, im ganzen aber der Ton mild undverſöhnlich geweſen.

Die Reformierten wollen, daß mannebeneinandertrotz verſchiedenem Glauben

im Frieden lebe, die Katholiſchen aber hegen immer noch die Hoffnung, daß

jene zu ihnen zurückkehren werden. Die Schaffhauſer zeigen hiezu einige Neigung,

die andern nicht gerade, am wenigſten die Berner.

) Vergl. auch Kathol. Schweizer-Blätter für Wiſſenſchaft und Kunſt, 1896, S. 474.
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Im Jahr 1586 folgt nun die Geſandtſchaftsreiſe Thomanns nach

Frankreich, ) welcheaber total erfolglos verlief. Neben Thomannritten von

Zürich mit Hans Eſcher, a. Schultheiß, von Bern Beat Ludwig von Müllinen,

Schultheiß und Antoni Gaſſer, Venner, von Baſel J Oberried, Pannerherr,

und Remigius Fäſch, von Schaffhauſen endlich Georg Mäder. Manſollteſich

bei Heinrich III. namentlich für den Schutz der Evangeliſchen in Frankreich

verwenden. Dieſer wollte aber nichts davon wiſſen, indem er nur eine Re—

ligion in ſeinem Land haben wolle. Die Reiſe geht über Baden nach Baſel

und von da über Mümpelgard, Clerval nach Beſangon. In Coular (?2), einem

Dorf, einige Stunden von Clerval, hatte man im Gaſthaus zur Meerfrau eine

gar ſchlechte Herberge: „Schwarzes Brot, trüben blumet Wein, teure Üürte.“

In Dijon traf manmit den Bernerboten zuſammen undbenützte den Raſttag,

um die Merkwürdigkeiten der Stadt zu ſehen und ſich von dem Präſidenten

gaſtieren zu laſſen. An einer Kirche wurden zwei Steinegezeigt, welche in der

Mauerſtaken und von den Eidgenoſſen bei einer Belagerung der Stadt (1513)

gegen die Kirche geſchoſſen worden ſein ſollen. Die Weiterreiſe ging über Bar-ſur—

Seine, Troyes, Vicomte-Robert nach Paris, wo man am 11. Mai,vierzig Pferde

ſtark, das entgegenkommende franzöſiſche Geleite inbegriffen, anlangte. Der

Empfang der Geſandten wareinehrenvoller, man wollte es mit den Eidge—

noſſen in Paris nicht verderben, und am 19. fand der erſte Empfang beim

König ſtatt, welchem beiwohnten der Kanzler von Bellicure, von Joyeuſe,

Epernon und andere Ordensherren und die Sekretäre. Unſere Geſandten werden

in vier „Gutſchen“ abgeholt. Der König dankt für den Gruß der Eidgenoſſen;

ihr Anliegen wolle er ſich bedenken; ſie ſeien ihm liebe Freunde. Damitiſt

die Vorſtellung beendigt, und die Geſandten werden wieder heimbegleitet. Am

20. Maiſandte ihnen die Königin eine Paſtete, zirka 25 Pfund ſchwer und

einen Fiſch (Porée) im Wert von etwa 10 Kronen undſechs Flaſchen mit

Wein. Die Echevins und Räte der Stadt Paris ſandten 24 Schachteln mit

Konfekt und ſechs Flaſchen Hypokras. Garſtattlich waren die dieſe Geſchenke

überbringenden Diener, in langen blau und roten Röcken gekleidet, mit langen

Ärmeln, an den Röcken verguldete „Gallunen“. Am 21. ſchickt der König eine

Paſtete von einem Meerſchwein, und am 24.erteilt ihnen derſelbe eine Audienz

in ſeinem Kabinett, bei welcher er ihnen in aller Kürze erklärt, daß er ihren

Wünſchen nicht nachkommen könne. Eine weitere Audienz führte zu keinem

günſtigeren Reſultat, die Antwort lautete wie vorher. Am 27. warBeſuch

bei der alten Königin in St. Maur. Die Geſandten hatten Freude an dem

ſchönen Park daſelbſt und an den zahmen Hirſchen, welchen ſie im Heimweg

im Bois de Vincennes begegneten. Am 26.beſuchten ſie St. Denis mit dem

) Zürch. Stadtbibl. Mſk.L. 69.
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Begräbnisplatz der Könige und der Schatzkammer, und am 29,.ließ ſie der

König durch Bellicure bedanken und ihre Rechnung bezahlen. Jeder Geſandte

erhielt eine goldene Kette, die ſie anfänglich nicht annehmen wollten, ſich dann

aber dazu nötigen ließen, weil es ſonſt der König für eine „Verachtung und

Schmach“ anſehen würde. Jedem Diener wurden 25 Kronengeſchenkt und dem

SohnEſchers, der als Begleiter mit war, 50 Kronen. Am 31. Maitraten die

Geſandten die Rückreiſe an und zwar über Troyes, Bar-ſur-Seine, Langres,

Pont⸗ſur⸗Saone, Vaiſonne, Mümpelgard, Baſel. Esherrſchte damals in dem

durch fortwährende Kriege erſchütterten Frankreich eine Hungersnot, ſo daß ſie

da und dort Verhungerndeoder bereits Hungers Geſtorbene vor den Toren und

Mauern der Städte herumliegen ſahen, arme Leute, denen man denEintritt in

die Stadt verwehrt hatte. In Vaiſonne erlebten ſie einen Wolkenbruch; der

Niederſchlag war ſo ſtark, daß man nachher die Tore öffnen und das Waſſer

durch dieſelben aus der Stadt herausfließen laſſen mußte.

Thomann langte am 15. Juni wieder in Zürich an undberichtete vor

Rat über ſeine Reiſe. Der von ihm gehaltene Vortrag vor dem König

war urſprünglich deutſch geſchrieben und iſt als ſolcher noch vorhanden, wurde

aber in Paris ins Franzöſiſche überſetzt und in dieſer Sprache vorgetragen.

Er enthält die Mahnung an den König zum Frieden undzurHerſtellung ge—

ordneter Zuſtände in ſeinem Reich. Die Übertragung ins Franzöſiſche, die von

dritter Seite beſorgt wurde, hatte man für nötig erachtet, damit der König

nicht beim Anhören unwillig werde. Vor dem Vortrag wurde noch der Gruß

der Eidgenoſſen frei und in deutſcher Sprache geſprochen. Der König hatte

den Geſandten zugeſichert, ihnen auch in ſchriftlicher Auseinanderſetzung zu ant—

worten, doch geſchah dies nie.

Nach dem Tode des Antiſtes Ludwig Lavater wurde unſer Thomann am

6. Auguſt 1586 neben ObmannKeller, a. Schultheiß Eſcher und Baumeiſter

Oeri dem Examinatoren-Konvent)beigeordnet, und es war nun die

Aufgabe dieſer Behörde, dem Rateinen Dreiervorſchlag für die Wiederbeſetzung

der Antiſtesſtelle zu unterbreiten. Thomann hat übrigens früher (150608 u. f. J.)

dem Examinatoren-Konvent ſelbſt angehört. Dem Rate wurdenfolgende drei

Geiſtliche vorgeſchlagen: Rudolf Stumpf, Jakob Wick, Chorherr und M. Burk—

hard Lehmann. Der Rat wählte den Pfarrer Rudolf Stumpfandieerledigte

Stelle Wick iſt der uns bereits bekannte Verfaſſer der Annalen und Burkhard

Lehmannbei einem ſpätern Anlaß zum Antiſtes befördert worden.

Im Jahr 1587ereignete ſich in der Stadt Zürich ein großer Skandal,

welcher derſelben nicht zur Ehre gereichte. Es war die Zerſtörung einer

größern Anzahl von Heiligenbildern, welche durch die Stadt trans—

) Der Examinatoren-Konventhatte in der e Kirche damals eine ähnliche

Stellung, wie heutzutage der Kirchenrat.
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portiert wurden (GGötzenſtreit). Von Feldkirch her waren über den See

drei Kiſten mit ſolchen Heiligenbildern im Kaufhaus angelangt und blieben

einige Tage daſelbſt liegen. Am 9. Maiwurdendie Kiſten von Fuhrleuten

von Meriſchwanden abgeholt, um ſie nach der dortigen Kirche und nach

Surſee zu bringen. Im Rennweghielten die Leute beim Gaſthaus zum Kindli

an, tranken in der Gaſtſtube und ließen ihre Wagen inder Straßeſtehen.

Eine Menge Knaben, welche ihnen ſchon vom Kaufhaus weg durch die Stadt

gefolgt waren, machten ſich nun überdieKiſten her, riſſen die Heiligenbilder

heraus undließen ſich hievon durch den Fuhrmann nicht abhalten. Die höl—

zernen Bilder wurden, da immer mehr Leute ſich an dem Skandalbeteiligten,

zum großen Teil zerſchlagen, einigekamen dabei um Arme und Beine, andere

wurden in den Brunnen geworfen, am ſchlimmſten aber erging es dem Bilde

des Sankt Veit. Der Vorfall hatte am Abend begonnen unddauertefaſt über

die ganze Nacht. Umſonſt hatten die Fuhrleute das Einſchreiten der Behörden

gefordert; es fehlte dieſen entweder an gutem Willen oder ſie waren ohnmächtig

der Menge gegenüber. Am Morgenwurden danndieherumliegenden Stücke

der Heiligenbilder geſammelt und ins Rathaus getragen, wo die Unterſuchung

begann. Der Schaden warein großer, die Kiſten ſozuſagen leer und faſt

alles zerſchlagen. Die Unterſuchung und der darauffolgende Urteilsſpruch ver—

ſchafften aber den geſchädigten Fuhrleuten kein Recht; es wurdegeſagt,ſie ſeien

zum großen Teilſelbſt ſchuld, ſie hätten den Wagennichtſtehen laſſen und

beſſer zu demſelben ſehen ſollen. Schon bei der Fahrt durch die Stadt haben

ſie den Knaben auf ihr Befragen, wasſie führen, geantwortet: „Tote Lüt!“

und dies „mit ſpottlichen, ſchimpflichen Worten“. Es wirdmitgeteilt, daß die

ihnen nachlaufenden Knaben dann ihrerſeits riefen: „O die führen tote Lüt,

ſie ſehend nüt und g'hörend nüt; es ſind nur Götzen!“

In Luzern war man mit dem Austragdieſer Sache keineswegs zufrieden.

Der Chorherr Wick, der den Vorfall in ſeinen Annalenſchildert, ahnte dies

und fügte ſeiner Darſtellung die Bemerkung bei: metuo ne hoc factum sit

praesagium alicujus magni mali, quod Deus avértat(ich fürchte, dieſer Vor—

fall ſei die Vorbedeutung irgend eines großen Unglücks. Gott verhüte es)

Luzern ſandte nun Geſandte nach Zürich, den Ratsherr Johann KasparPfyffer,

nebſt einem Begleiter, um ſich nach den näheren Verumſtändungen zu erkun—

digen, damit man nötigenfalls weitere Schritte tun könne. In Zürich wird

ihnen das Bedauern ausgeſprochen und ihnendie aufgezeichneten Zeugenaus—

ſagen mitgeteilt. Sie erklären, die Fuhrleute machen allerdings andere An—

gaben und reiſen wenig befriedigt wiederab,. Aus Bern und Baſel kommen

inzwiſchen Warnungen; es wird angedeutet, daß ein „Duck“ der Katholiſchen

bevorſtehen dürfte, indem dieſelben vielleicht mit bewaffneter Hand dieſe „Götzen“

werden rächen wollen. Dies veranlaßt nun den Rat in Zürich, ſeinerſeits
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einen Schritt zur Begütigung zu tun, und er ſendet die Räte Landvogt Thomann

und Hans Eſcher und die Burger Junker Marx Stapfer und M. HansWick,

Schaffner am Ötenbach, nach Luzern. Sieverreiten ſofort und übernachten in

Knonau. InLuzern werdendieſe Boten mit großen Ehren empfangen, ihnen

der Wein verehrt und ſie von einigen der Vornehmſten des Rats beim Nacht—

eſſen „vergſellſchaftet“. Die Luzerner können aber ihren Mißmutnicht ganz

unterdrücken und äußeren ſich, es nehme ſie Wunder, daß es den gnädigen

Herren von Zürich nicht gelungen ſei, eine ſolche Freveltat der Knaben in ihrer

eigenen Stadt zu verhindern. Sie haben ein großes Bedauern und Mißfallen

an dieſem Vorfall. Am 27. Maiſind die Geſandten wieder in Zürich zurück

und berichten über ihre Wahrnehmungen vor dem Rat. Dieſer findet nun für

gut, ſeinerſeits etwas einzulenken. Er zahlt ſowohl den geſchädigten Gemeinden

als dem Bildhauer in Feldkirch bedeutende Entſchädigungen aus. Der Meri—

ſchwander Fuhrmann aber bekommtnichts, und ebenſowenig werden die Koſten

der Luzerner Geſandtſchaft vergütet.

Es iſt unzweifelhaft, daß die Fuhrleute ſich in dieſer Sacheungeſchickt

benahmen, doch verdient das Verhalten der Zürcher eine weit ſtrengere Beur—

teilung. Jedenfalls handelt es ſich nicht nur um einige mutwillige Knaben,

ſondern auch viel erwachſene Leute halfen bei der Zerſtörung mit, und das

Einſchreiten der Behörden war ein ſchwaches und kamviel zu ſpät. Stellt

man dieſen Vorfall, der gewöhnlich der „Götzenſtreit“ genannt wird, dem

„Zugergräberſtreit“, den wir oben geſchilderthaben, gegenüber, ſo muß man wohl

bekennen, daß durch den Zürcher Vorfall die Katholiſchen in ihrerreligiöſen

Auffaſſung mehrverletzt werden mußten, als dies durch die Offnung der Gräber

am Gubelgegenüber den Reformierten der Fall war. Auch die Störung des

Landfriedens war gewiß imerſteren Fall die gröbere.

Gegen Ende des Jahres 1587 hatte unſer Landvogt Thomannnoch eine

wichtige und ſchwierige Aufgabe zu löſen, als er von den reformierten Städten

gewiſſernaßen als Gouverneur oder Stadthauptmann nach Mül—

hauſen geſetzt wurde, nachdem dort die Eidgenoſſen ſiegreich eingezogen waren.

ImNeujahrsblatt der Feuerwerkergeſellſchaftin Zürich auf das Jahr 1904 hat

der Verfaſſer der gegenwärtigen Blätter jenen Kriegszug geſchildert,und es kann

daher auf die diesfällige Darſtellung verwieſen werden. H. Thomannwarſchon

früher öfters für Miſſionen nach Mülhauſen verwendet worden. Er war

dorthin gereiſt, um Geiſtliche, welche man von Zürich verlangt hatte, den Mül—

hauſern zu präſentieren und während der ſogenannten Finninger Unruhen be—

fand er ſich mehrmals bei den Geſandtſchaften, welche den Frieden unter den

Parteien hatten herſtellen ſollen, und auch in ſpäterer Zeit iſt er wieder nach

Mülhauſen geſandt worden. Ende September nahm Thomannſeine Stellung

als Stadthauptmannindieſer Stadt ein; er erhielt Sitz und Stimme im Rat,
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ohne ihn konnte nichts Wichtiges beſchloſſen werden. Ihm wurdenauch die

Schlüſſel zum Zeughaus und zu den Toren übergeben. Er wurde auf Rech—

nung der Stadt beſoldet und genoß freie Wohnung und anderweitige Vorteile.

Dieſe Aufgabe warabereine äußerſt ſchwierige; der Unfriede, die Unzufrieden—

heit und der Haß in Mülhauſen groß. Niemand wollte gehorchen, und auf

die unter ſeinem Befehl ſtehende Mannſchaft war kein Verlaß. Die den auf—

rühreriſchen Bürgern gegenüber verhängten hohen Bußenkonnteerfaſt nicht

eintreiben und waren darumdie Kaſſen leer. Deutlich ſehen wir aus den von

ihm damals nach Zürich geſchriebenen Briefen, wie ſehr ihm dies Amtver—

leidet war und wie es ihn gereute, dasſelbe überhaupt angenommen zu haben.

In einem Briefe vom 80. Januar 1588 an HansKeller und Heinrich Holz—

halb des Rats und Geſandte nach Aarauſuchte er dringend darum nach, daß

maneine Geſandtſchaft der evangeliſchen Städte nach Mülhauſenſchicken möchte,

welche die außerordentlich hohen Bußen ermäßigen ſollte, da die beſtraften

Mülhauſer ſie in dieſer Höhe gar nicht bezahlen können und ſodann um eine

MengeRechtsfragen zu entſcheiden, für deren Erledigung er allein nicht die
nötige Autoritätbeſitze.)

Am 80. November 18587 iſt Thomannſelbſt in Baſel auf einer Konferenz

von Abgeordneten der evangeliſchen Städte und ſetzt den Abgeordneten die

ſchlechte Lage von Mülhauſen auseinander. Er macht namentlich auch auf

die Notwendigkeit der Ermäßigung der Gerichtsgebühren aufmerkſam; erſelbſt

bringe das Gericht nicht dazu. Am 4. März 1588findet dann eine Konferenz

der gleichen Städte in Mülhauſen ſtatt, wo alle dieſe Verhältniſſe ſo ziemlich

nach Thomanns Vorſchlägen geordnet werden, wie denn überhauptdierefor—

mierten Orte Thomanns Räten immer Gehör geſchenkt haben. Am 17. Juni

1588 wird Thomann als Stadthauptmann entlaſſen und durch den Schaff—

hauſer Hühnerwadelerſetzt.

Ein ſehr günſtiges Urteil, freilich von ſeinem etwas einſeitigen Standpunkt

aus, fällte David Zwinger, dererſte Geiſtliche der Stadt, über unſern Land—

) Thomannſchreibt: „Urſach, die Soldaten ſind den Burgernvilſchuldig, bruchen
ungſchickte Wort und Werch gegeneinanderen, halten ſich ſelber unter einander gar un—

fründtlich, hilft kein ſtrafen u. warnen nüt. Sodannſindvil redlich Soldaten,welcheſich
mit hyrathen by dem ein und andern huffen ynfründen, ſonderlich dem großen huffen.

Alſo daß die Sachen zu Erhaltung der Stadt Mülhuſen Eidgenoſſenſchaft u. warer Re—

ligion mer verſtehens u. berathſchlagens bedarf, dann ich in yl mit der feder begryffen ſol
u. aber bald gut ſyn wird. Wywol,lieben Herren u. Schwager, ich uff den höchſten

Werth der Sach derEinigkeit gſechen u. wo ſy nit mit falſchen Herzen dem Edlen von

Erlach ein ſoliches verheißen, ich mich allher zu dienen nit begeben u. aber mitderhilf

göttlicher Gnaden nüt wöllt allhier verſumt haben u. gwüß ein Bedenken gſucht wie ein
ſtat Mülhuſen der nit müglichen Laſten der Beſoldung wär ledig worden. Diewylich

aber kein Trüw noch Liebe, kein Gotzforcht, wenig Ghorſamenitkan ſpüren, ſo will ich

by MeHerrnanhalten u. pitten mir zu erlauben wieder heimzezüchen, in Hoffnung wider

minWillenmich allhie nit ze bruchen.
5
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vogt. Esiſt dies der Mann,dertrotz allen Gefahren den reformierten Städten

immertreu geblieben iſt.)

Im Jahr 1588 fand die Beſchwörung des zwiſchen den Städten

Straßburg, Bern und Zürich abgeſchloſſenen Bündniſſes ſtatt. Die

Feſtlichkeiten zu Ehren desſelben fielen in den Mai d. J. und begannen in

Straßburg; nachher wurden ſie in Zürich und Bernfortgeſetzt. Bürgermeiſter

Kaſp. Thomann, der Bruder des Heinrich, war dabei als das Haupt der

Zürch. Abordnung und unſer Landvogtrepräſentierte beim Feſte in Zürich den

Ratals deſſen älteſtes Mitglied. Die Chroniken geben unshierüber Bericht.?)

Im gleichen Jahr wurde H. Thomann als Landshauptmann gen Wyl

gewählt, doch mochte er die Wahl — wahrſcheinlich altershalber — nicht an—

nehmen.)

Die letzte wichtige Geſandtſchaft,an welcher H. Thomann teilnahm, wardie

nach Bern und Genf 1589 und 1590 bei Anlaß des Friedens von Nyon,

welchen Bern im erſtern Jahr mit dem Herzog von Savoyenabſchloß. Es hatte

David Zwinger: WahreBeſchreibung u. gründlicher Bericht v. d..... der

wunderbaren Rotterei, bürgerlichem Tumult u. mächtigem Ubelſtand der Stadt Mülh.

1587: Es hatſich dieſer Herr (Thomann) garfriedlich undſchiedlich, freundlich und

burgerlich, aufrichtig und tapfer gegen jederman gehalten, die Predigtdesheil. göttlichen

Worts fleißiger als ſonſt jemand beſucht, ſich ab demfahrläſſigen Kirchgang oftmals

heftig erklagt und ſeine Knecht mit Ernſt ermahnt, Gottes Wort vor allen Dingen anzu—

hören. UndwieereinLiebhaber göttlichen Worts, alſo liebt er auch uns armen Kirchen—

diener, mocht ſich wohl mit uns bearbeiten, beweiſst uns auch ſowohl in Worten als in

Werken alle Ehr, Liebs und Gutes. Der Herr vom Himmelwollees ihmreichlich, ihm

und ſeiner tugendſamen Ehrenfrauen am Tag der Auferſtandnuß der Gerechten belohnen

und ihn indie Linien der fürtrefflichen Hauptleute zu Capernaum und Caeſarea ver—

zeichnen und einſchreiben. (Zürch. Stadtb. Mſk. B. 63.)

2) Auseiner 1588 in Straßburgerſchienenen Beſchreibungdieſer Feſte.

Spieſen beim Storchen (Zürich) zu Mittag und wurdenhernach auf denSeegeführt,
allda in einem Schiffe, welches mit einem ſchwarzen Tuch bedeckt war, eine lange Tafel

mit guter Traktation zugerichtet geweſen u. als manſich weiter hinaus in des Sees Mitte
gethan, ſind alsdann gleichſam unverſehens näher dann in einer halben Stunde fünf und

zwanzig Schiff der nächſt an dem Seegeſeſſenen Landleut mitihren Spielenerſchienen,

in jedem ungefährlich 50 Mann, darunter die fürnehmſten aus den Gemeinden u. dann
30 die ruderten an jeder Seiten 15, waren,ſoalle faſt gleich gekleidet mit ihren Rohren

und Handgewehren gefaßt geweßt. Dieſe haben das Schiff, darin die Geſandtengeweſen,

umringt, nachgehends ein Schiff nach dem andern herbeigefahren, da ihnen durch den

Landvogt Thomann abgedankt worden, mit dem Vermelden, daßſie aufbeſchehen

Erfordern alſo gehorſamlich erſchienen, das gereichte ſeinen Gn. Herren u. Obern zu

ſonderem Gefallen ꝛc. u. ward ihnen aufjedes Schiff 5 fl. in Fröhlichkeit mit einander

zu verzehren gegeben, worauf die Landleut durch ihre Vögt und Pfarrerſich alles guts

erboten, zu dem Bund Glück gewünſcht undſich bedankt.

8) Zürich, Luzern, Schwyz und Glarus warendie Schirmorte des Stiftes St. Gallen

und wählten als ſolche den Landeshauptmann aus ihren Räten. Erhatte ſeinen Sitz in

Wyl und warin ihrem Namenundmitihrer Gewaltbei dem Abtakkreditiert. Er ſaß

im Pfalzrat und im Buſſengericht und folgte im Rat gleich nach dem Abt (Regimentder

Eidgen. v. Joſua Simmler).
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in dieſem Genf geradezu den Herzog preisgegeben, indem esſich verpflichtete,

dieſen in ſeinen Operationen gegen die genannte Stadt nicht zu hindern, ja

ſogar ihm hiezu noch Truppen zuſtellen; und doch ſtund Bern mit Zürich

in einem Bündnis zum Schutze Genfs. Zürich, durch Genfer Boten hierauf

aufmerkſam gemacht, war ſehr überraſcht und verlangte von Bern Auskunft,

erhielt dieſelbe aber nicht. Es wurdedeshalbbeſchloſſen, eine „ſtattliche“ Ge—

ſandtſchaft nach dieſer Stadt zu ſchicken, um ernſte Vorſtellungen zu erheben.

H. Thomann, Hs.Heinrich Schmid und Lienhard Holzhalb wurden als Boten
ernannt. Bevorſie jedoch abreiſten, traf in Zürich ein franzöſiſcher Diplomat

ein, der im Vatikan den anſtößigen Friedensvertrag ausgeſpäht hatte und legte

denſelben, ſowie die Korreſpondenz des Herzogs mit dem Papſt dem Rat

vor. Dastreuloſe Benehmen Berns machte aufdie Räte einen peinlichen Ein—

druck. Als dann auch noch ein Geſandter des Herzogs hier eintraf, um für

dieſen in Zürich Stimmung zu machen, wurdederſelbe gar nicht empfangen

und die Zürcher Boten reiſten gegen Ende Oktober 16889 nach Bern ab. Laut einem

Bericht Thomanns fand ihr Empfang vor Rat erſt am 1. Novemberſtatt;

der Beſcheid lautete: Die Boten ſollen zum Herzog reiten und verſuchen, ihn

zur Änderung des Vertrags zu beſtimmen; Bernſei durch denſelben zunächſt

gebunden. Inzwiſchen ſolle „alles ſtille ſtehen“. Thomannzeigt an, daß die

Botſchaft morgen nach Savoyen verreiſe. „Gott geb ſyn Gnad!“ ſchließt der

Brief. Von Genfausſchreiben die Zürcher Boten, denen ſich auch ſolche aus

Baſel und Schaffhauſen angeſchloſſen haben, unterm 10. November an den

Herzog und fragen ihn, an welchem Orter ihnen eine Audienzgeſtatten wolle.

Eine Abſchrift dieſes Briefes von der Hand Thomannsliegt noch vor.) Die

Antwort lautet aber, die Geſandten ſollen nur nach Chambery kommen, „da

wolle er ſie zu ihrem guten Genügen empfangen undabfertigen, aber der Genfer

wolle er glatt nüd.“ Sie reiten darauf heim, da ſie zu einer ſo weiten Reiſe

keinen Auftrag hatten und berichten über ihre Miſſion auf einer Konferenz der

reformiertrn Städte in Aarau Ende des Monats November: „Siehaben ge—

meinlich bei dem Rat in Berneinenſöllichen verſtockten und verkehrten Sinn

funden, daß ſie ſich darob entſetzen müſſen.“ Im Lauf des Winters ſcheint dann

Thomannnoch einmal nach Genfgeritten zu ſein, um der befreundeten Stadt

eine SummeGeld zu bringen, mit welcher Zürich ihr beiſtand. Am 8. März

1590 aber war er wieder in Bern, auch diesmal mit Hans Heinr. Schmid

und den Basler und Schaffhauſer Geſandten. Hier hatte inzwiſchen ein Um—

ſchwung ſtattgefunden. Die dem Friedensvertrag zugeneigte Partei und mit

ihr der Schultheiß von Wattwyl, der geiſtige Urheber desſelben, hatte unter

dem Druck der öffentlichen Meinung weichen müſſen, und ſo kam der Friede

1) Zürch. Staatsarch. A. 246.
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nicht zuſtande. Die Zürcher Boten konnten daher diesmal guten Bericht von

Bern heimbringen. Dies iſt die Miſſion Thomanns im ſogenannten „Krebs—

krieg“. An einer im Sommer in St. Maurice ſtattfindenden Friedensverhand⸗
lung nahmernichtteil.

Schon früher, 1579 und 1586, hatte unſer Landvogt an einem Schieds—

gericht in einer Sache zwiſchen Savoyen und Genfgeſeſſen

Auf einer Konferenz der reformierten Städte zu Aarau am 25. Oktober 1590

in Baſel wurde Thomannmit Kd. MeyervonSchaffhauſen noch miteiner Miſſion

und zwar nach Innsbruck betraut)), doch iſt es unſicher, ob dieſe Reiſe

wirklich ſtattgefunden hat. Daraus, daß in der Seckelamtsrechnung die Reiſe—

koſten nicht verrechnet wurden, kann nicht mit Sicherheit geſchloſſen werden,

daß die Miſſion nicht wirklich zur Ausführung gekommen ſei, denn jene mußte

vielleicht Mülhauſen tragen. Dieſe Stadt teilte nämlich auf jener Konferenz

mit, daß etliche meineidige Soldaten und verräteriſche Bürger ſich gegen das

Regiment der Stadt erhoben haben, doch ſeien ſie durch die äußern Wachen

in die Flucht geſchlagen worden. Die Vorderöſterreichiſche Regierung im Elſaß

liefere die Attentäter nicht aus und ſcheine auch ein wenig mit im Spiele zu

ſein. Es wurden nundiezwei genannten Vertreter von Zürich und Schaff—

hauſen zum Erzherzog Ferdinand von ſterreich nach Innsbruck abgeordnet, um

ſich über die vorderöſterreichiſche Regierung zu beſchweren und ihn daran zu

erinnern, daß nach der Erbeinungdieverräteriſchen, mülhauſiſchen Flüchtlinge

aus den vorderöſterreichiſchen Landen ausgewieſen werden müſſen.

* *
*

H. Thomanniſt bereits 70 Jahrealt, doch werden ihm immernoch kleinere

Aufträge erteilt. In der Liſte der Ratsmitglieder wird er nun anzweiter

Stelle bei der „natalis“ genannten Abteilung genannt, zunächſt nach Joh.

Keller, dem ſpäteren Bürgermeiſter. Größere und kleinere Miſſionen wurden

H. ThomannimLaufderJahreſoviele zugeteilt, daß wir ſie bei weitem nicht

alle aufführen konnten. Hier ſollen aber noch zwei geſellige Anläſſe erwähnt werden,

an denen unſer Landvogt teilnahm und an welche uns die Seckelamtsrechnung

von 1591/92 erinnert:

„H. Thomann, Pannerherr Keller, Heinrich Brähm u. and. ſind mit dem

Landſchreiber von Frauenfeld an einem Nachtmahl auf dem Schneggen. Iſt

hinder gſyn 8 4188.“

Ferner:

„H. Thomann,ein Seckelmeiſter, Stadtſchreiber Eſcher, Hptm. von Bon—
ſtetten, Hs. Jak u. Hs. Heinr. von Schönau u. and. mit Hans von Ulm zu

Tüffen Imbismal auf dem Rüden; 6. Mai 1592.“

b,
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Späteres aus dem Leben H. Thomannsiſt unsnicht bekannt, wir wiſſen

auch nicht, daß derſelbe längere oder kürzere Zeit krank geweſen ſei, dagegen

erſehen wir, daß er den 2. Dezember 1592 im Alter von 72 Jahren ver—

ſtarb, und es wird uns mitgeteilt, daß ſein Grab ſich bei St. Peter befinde

Wo Thomannwohnte,iſt uns auch nicht genau bekannt. 1573 kaufte er von

den Heinr. Breckerſchen (oder Beckerſchen) Erben um fl. 1400 das Haus zum Salm
an der Schaflingaſſe (Schoffelgaſſe) zu unterſt rechts, doch wurde dasſelbe als

Gaſthaus beworben und wohnteder reiche Ratsherr kaum in demſelben.

* *
*

Mit Bezug auf H. Thomanns Familie iſt folgendes mitzuteilen:!)

Derſelbe hatte drei Frauen, nämlich: 1. Eliſab. Funk,?) getr. 15483,

2. Anna Rahn,getr. 1568, 3. Reg. Klauſer, getr. 13584. Die E. Funk hat

ihm 11 Kinder geboren, nämlich: Heinrich, geb. 1544, Gregor 1546, Sus

(von Schennis) 1548, Regula 1549, Heinrich 1651, Hs. Peter 1558, Melchior
1553, Dorothea 1556, Küngold (Steiner zu Wülflingen) 1557, Barbara 1559,

Elsbeth 1561. Mehrere dieſer Kinder ſtarben frühe. Aus den ſpätern Ehen

ſind keine Kinder hervorgegangen. Der Bruder Kaſpar war ſogar mit 13

Kindern (nach einer andern Nachricht 16) geſegnet.

Vom Sohne Gregorius wiſſen wir, daß er 1567 ausFrankreich nach

Heidelberg überſiedelte und dort als Kanzleiverweſer in den Dienſt des

Kurfürſten trat. Es geſchah dies alſo im nämlichen Jahr, da der Vater als

Geſandter zu dieſem Fürſten gelangte und bei demſelben längere Zeitverweilte.

Wahrſcheinlich hat ihn der Vater dort zu plazieren ſich bemüht. Gregor hatte

im Auftrag des Kurfürſten 1573 nach Warſchau zureiſen, alsletzterer zum

König von Polen gewählt werden ſollte, aber ausſchlug. Bald nachher ward G.

ThomannalsRechenſchreiber nach Zürich berufen und ſtarb 1684. Der Sohn

Heinrich (der „Jung“), geb. 1551 und geſt. 1619, war 1588 Schaffner zu

Stein und 1594 Mitglied des Rats. Seine Gattin war eine Anna Lerwer von

Stein und eine Tochter, die Regula (geb. 1578, geſt. 1645), Gattin des An—

tiſtes Breitinger, eine muſterhafte tugendreiche Frau, die viel leiſtete. Von ihr

iſt eine Biographies) vorhanden, in welcher u. a. geſagt wird: „Von Perſon

war ſie ein recht proportionirt angenehm adlich Wybsbild, inſonderheit aber

erſcheinte ſie an ihro ytel Zucht, Ehr und Gottsforcht.“ Der Bruder dieſer

Regula und Enkel des Landvogts, auch ein Heinr. Thomann, lebte 1569 bis

1641 und bekleidete die Stelle eines Amtmanns am OÖtenbach. Wirkennen

aber auch deſſen Sohn, Enkel und Urenkel. Erſterer iſt Kaſpar Thomann

Zürch. Stadtbibl. Mſk. E 43.
2) Deren Bruder war Pfarrer am Fraumünſter. —

85) V. J. J. Wolff in den Miſcellanea Tigurina. Zürch. Stadtbibl. VIJ. 204.
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(1629- 1685), Med. et Ohir. Doktor, Geſchworener Meiſter und Beiſitzer der

Gſchau. Deſſen Sohn iſt Hans Heinrich (1660—1737), Ratsherr und Spital—⸗
meiſter und deſſen Enkel, ſomit direkter Deszendent im 5. Grad des Landvogts,

ebenfalls ein Hs. Heinrich (168741744), wie ſein Großvater. Med. Doktor.

Die Stadtbibliothek beſitzt eine intereſſante Sammlung von Olporträten

aller dieſer Männer; einige derſelben ſind trefflich gemalt und von Kunſtwert,

andere gering. Dieſelben gelangten meiſt als Geſchenk der Familie eines in

Dieſſenhofen verſtorbenen Hru. Thomann an unſere Bibliothek.) Es ſind 9

Porträts, nämlich diejenigen des Landvogts Heinrich, des Bürgermeiſters Kaſpar

und ihrer Schweſter Agnes, verwitwete Hub, ſodann des Gregor, Sohn und

Heinrich, Enkel des Landvogts und der drei genannten weitern Deszendenten

des letztern: Kaſpar, Hans Heinrich, Ratsherr und Hans Heinrich, Med.

Doktor. Endlich gehört noch dazu das ſchöne Bildnis des J. Peter Thomann

(1583-1651), Chorherr und Profeſſor der Theologie, eines Großneffen des

Landvogts, wahrſcheinlich Enkels des obengenannten Glasmalers Großhans

Thomann. DesLandvogts Heinrich Bildnis iſt in Lebensgröße und ſtammt

vielleichtaus Aſpers Schule. Es iſt auf Holz gemalt und trägt das Familien—

wappen, welches der Churfürſt von der Pfalz ihm verlieh.“) Thomanniſt in

demſelben im Alter von 72 Jahren, alſo nicht lange vor ſeinem Ende, gemalt.

Dieſes Bildnis befindet ſich an der Spitze unſers Neujahrsblatts.

* *
*

Zum Schluß einige Bemerkungen über des Landvogt H. Thomann

Charakter und Geiſteseigenſchaften. Unſere Kenntnis des Mannes

iſt zwar lückenhaft; wer ſich aber längere Zeit mit einem Mannbeſchäftigt,

macht ſich unwillkürlich ein geiſtiges Bild von demſelben, deſſen Ähnlichkeit

mehr oder weniger zu wünſchen laſſen wird. Von H. Thomann ſind zwar

zahlreiche Briefe vorhanden, doch mehrgeſchäftlicher Art, und es iſt aus ihnen

des Mannesinneres Weſenmeiſtensnicht leicht zu erkennen. Aus dieſem Grund

mußte unſere Darſtellung faſt mehr den Charakter eines Zeitgemäldes als einer

Biographie annehmen. H. ThomannsBildungwarnicht ſo bedeutend, wie z. B.

diejenige ſeines Zeitgenoſſen Haab, Bürgermeiſter, dagegen beſaß er Gewandt—

heit und Routine in der Behandlung der Geſchäfte. Er war im Leben und

in der Praxis zu Kenntniſſen und Erfahrungen gelangt,. DerLandvogtſcheint,

ſchon nach ſeinen Geſichtszügen, etwas Rauhes und Grobesanſich gehabt zu

haben; er war wohlmehrgeachtet (vielleicht auch etwa gefürchtet?) alsgeliebt.

Zum Bürgermeiſter wählte man ihn nicht, wohl aber ſeinen Bruder Kaſpar,

9 Neujahrsblatt der Stadtbibl. a. d. J. 1875.
2) Zürch.⸗Stadtbibl. Mſk. P. 28.
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der zwar der ältere, doch wie uns ſcheint, der weniger bedeutende war und

auch in früheren Jahren in der Bekleidung der verſchiedenen Staatsämter ſeinem

Bruder nachging. Dieſer hat ſich einer beſonders großen Beliebtheit wohl

nicht erfreut. In Geldſachen warderſelbe vielleicht nicht ganz gleichgültig.

Obwohlbegütert, hat er die verſchiedenen Gratifikationen, die ihm der Rat bei

Gelegenheit zuerkannte,immer angenommen und auch die goldene Kette in

Paris ſchließlich nichtabgelehnt. Doch wollen wir ihm alles dies nicht hoch an—

rechnen; ebenſo auch nicht daß er von dem Kurfürſten, deſſen Beamter der Sohn

Gregor war, einen Adelsbrief ſamt Wappen,) welcher ſeiner ganzen Familie

und auch dem Bruder Kaſpar zu gut kam, entgegennahm. Ohne Zweifel

vermittelte der Sohn Gregordieſe nicht ſehr republikaniſche Schenkung und

Ehrung, um die ſich wohl auch der Vater bemühte. Der Sohnhatſeiner

Stellung gemäß den Wappen- und Adelsbrief ſelbſt ausgefertigt. Die Adels—

briefe des Kurfürſten waren übrigens nicht erſten Ranges undnichtſehr ſchwer

erhältlich. Nach dieſer Richtung liegt ein Zug im Weſen unſers Hrcheriſchen

Staatsmannes, den wirlieber miſſen würden.

Auf der andern Seite war Thomann vonnicht zu heaender Be⸗

deutung für die Republik, welcher er in allen möglichen Stellungen diente.

Außer den oben angeführten nahm er nämlich noch folgende ein: er war

Schlüßler zu der Stadt großem Inſiegel, Panner und Kaſten 1578-92;

Rechenherr 1668, 1577—-79, 1582-83, 86- 87, 91 -92; Verordneter für

die Bau- und Sihlamtsrechnung 1582-84; Reichsvogt?) 158284. Erhat

auch häufig den Stand Zürich auf den Tagſatzungen vertreten und wenn er

etwa erſtgewählter Geſandter war, dort den Vorſiztz geführt.

Er war ohne Zweifel ein tüchtiger Verwaltungsmann und wohlerfahrener

und praktiſcher Juriſt und für die verſchiedenſten diplomatiſchen Miſſionentreff⸗

lich zu gebrauchen. Thomann wurde meiſt dahin abgeordnet, wo es darauf

ankam, mit Energie und Nachdruck aufzutreten, ſo z. B. bei der Abordnung

Der Eingang des Dokumentslautet:
„Wannwir nun zuGemüthgeführt undbetracht die Ehrbarkeit und Aufrichtig-

keit, damit uns unſer lieb beſonder Heinr. Thomann derElter,dieſer Zeit Seckelmeiſter

zu Zürich, berühmt und angeſehen,ſich aller unterthänigen Dienſt gegen uns und unſer

Churfürſtenthum anerboten, auch die unterthänigen undgefließenen Dienſt, derenſich ſein

Sohn,unſerKanzleiſchreiber und lieber, getreuer Gregorius Thomannein gute Zeit haro

gegen uns beflißen, erwogen, ſo haben wir mit wohlbedachtem Muth, gutem Rath und
rechtem Wiſſen vermög unſerer chur- und fürſtlichen Macht dem gemelten Heinrich dem

Eltern, jetzt angeregtem und allen ſeinen ehelichen Söhnen, desgleichen auch ſynem be—

meldten Heinrichs Bruder, Caſpar Thomann,allen ihren ehelichen Liebeserben, Thomann

ihres Namens und Stammes,dies nachbeſchriebene Wappen und Cleinod, aus eigener Be—

wegnuß undchur- undfürſtlicher Macht gnädiglich zugeſtellt und gegeben.“

2) DerReichsvogt auch Blutrichter, vom Rat gewählt, führte den Stab (den Vorſitz)

ſtatt des Bürgermeiſters, wann der Rat über Blutrichtete (d. h. über Leben und Tod).

(Regt. d. Eidgen. v. Joſua Simmler.)
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zur Wiederherſtellung der in Graubünden geſtörten Ordnung (1573 und 1574),

ferner bei der Sendung nach Mailand zum Herzog von Terranova (1585)

und als er als Stadthauptmannn in Mülhauſen eingeſetzt wurde (1587—88).
Seinen perſönlichen Mut konnte Thomannzeigen, als er ſich als Agent im

Lager der Schmalkaldener befand (1546) und namentlich auf ſeinem Ritt nach

Straßburg und Antwerpen, als er ſich auf den Weg gemachthatte, die zürche—

riſchen Schatzdiebe zu erwiſchen (1572). Gerade damals war inden Nieder—

landen das Reiſen äußerſt unſicher; der Herzog Alba übte dort ſeine

Schreckensherrſchaft aus und ſeine ſpaniſchen Soldaten gefährdeten den Reiſen—

den wohl ebenſoſehr, als die Aufſtändiſchen, welche er bekämpfte. Seinem

Naturell und Temperament entſprechend, mußte der „Landvogt“ namentlich

auch in den damals ſehr lebhaften Kämpfen unter den Glaubensparteien ein

eifriger und energiſcher Streiter ſein. Bei allen Miſſionen aber war Thomann

mit ganzer Seele dabei: er erkannte mit ſeinem klaren und praktiſchen Blick

leicht, worauf es ankam, wie man etwa dem andern begegnen müſſe, um ſeinen

Zweck zu erreichen, und dann verfolgte er ſein Ziel mit Energie und Ausdauer.

Wennerauch ſeinen eigenen Vorteil nicht überſehen zu haben ſcheint, ſo hat

er denſelben doch, ſoviel wir zu beurteilen vermögen, nie den von ihm zu

wahrenden,öffentlichen Intereſſen vorangeſtellt. Thomann war, der damaligen

Zeit angemeſſen, etwas hart und rauh und weniger geeignet zur Förderung

und Pflege der Werke der Humanität, dagegen kann er als eine Stütze des

Rechts und der Ordnung betrachtet werden und verſtand es, die

Intereſſen ſeines Staats gegenüber Vergewaltigungen und

Überliſtungen jeder Art zu ſchützen.



1842 - 1848.
1849- 1850.
1851.
1852.
1853— 1854.
1855
1856 1858.
1859.
1860.
1861.
1862-1863.
1864.
1865.
1866.
1867.
1868.
1869.
1870.

—1871.
1872-1873.
1874.
1875-1876

1877-1878.
1879-1882.
1883.

1884- 1885.
1886-1887.
1888.
1889.

1890.
1891.
1892.
1893.

1894.
1895.

1896.
1897.
1898.

1899.

1900.

1901.
1902.
1903.

1904.
1905.

Peujahrsblätter der Stadtbibliothek.
 

Neue Reihenſolge.

Geſchichte der Waſſerkirche und der Stadtbibliothek in Zürich.
Beiträge zur Geſchichte der Familie Maneß. 2 Hefte.
Leben Johann Kaſpar Orxrelli's.
Leben des Herrn Friedrich Du Bois von Montpereux.
Geſchichte des ehemaligen Chorherrengebäudes beim Großmünſter. 2 Hefte.
Lebensabriß des Bürgermeiſters Johann Heinrich Waſer.
Geſchichte der ſchweizeriſchen Neujahrsblätter. 3 Hefte.
Die Geſchenke Papſt Julius II. an die Eidgenoſſen.
Die Becher der ehemaligen Chorherrenſtube.
Kaiſer Karls des Großen Bild am Münſter in Zürich.
Das Münzkabinet der Stadt Zürich. 2 Hefte.
Briefe der Johanna Gray und des Erzbiſchofs Cranmer.
Erinnerungen an Zwingli.
Eine Erinnerung an Konig Heinrich IV. von Frankreich.
DasFreiſchießen von 1504.
Der Kalender von 1508.
Herzog Heinrich von Rohan.
Die Reiſe der Zürcheriſchen Geſandten nach Solothurn zur Beſchwörung des Franzöſiſchen

Bündniſſes 1777.
Konrad Pelikan.
Die ehemalige Kunſtkammer auf der Stadtbibliothek zu Zürich. 2 Hefte.
Die Legende vomheil. Eligius.
Die Sammlung vonBildniffen Zürcheriſcher Gelehrten, Künſtler und Staatsmänner auf der

Stadtbibliothek in Zürich. 2 Hefte.
Die Glasgemälde von Maſchwanden in der Waſſerkirche zu Zürich. 2 Hefte.
Die Holzſchneidekunſt in Zürich im ſechzehnten Jahrhundert. 4 Hefte.
Die Glasgemälde aus der Stiftspropſtei, von der Chorherrenſtube und aus dem Pfarrhauſe

zum Großmünſter.
Lebensabriß von Salomon Vögelin, Dr. théol., Pfarrer und Kirchenrat. 2 Hefte.
Lebensabriß von A. Salomon Vögelin, Dr. phil. und Profeſſor. 2 Hefte
Goethes Beziehungen zu Zürich und zu Bewohnern der Stadt und Landſchaft Zürich.
Die eigenhändige Handſchrift der Eidgenöſſiſchen Chronik des Aegidius Tſchudi in der Stadt—

bibliothek Zuͤrich.
Johannes StumpfsLobſprüche auf die dreizehn Orte, nebſt einem Beitrag zu ſeiner Biographie.
J. J. BodmeralsGeſchichtſchreiber.
Das Reichsland Uri in den Jahren 1218-1309.
Engliſche Flüchtlinge in Zürich während der erſten Hälfte des 16. Jahrhunderts von

TheodorVetter.
Gottfried Keller als Maler, von Carl Brun.
Die Wickſche Sammlung von Flugblättern und Zeitungsnachrichten aus dem 16. Jahrhundert

in der Stadtbibliothek Zürich, von Ricarda Huch.
Joh. Martin Uſteris dichteriſcher und künſtleriſcher Nachlaß, von Dr. Conrad Eſcher.
Zurcher Briefe aus der Franzoſenzeit von 1798 und 1799, von H. Zeller-Werdmüller.
Johann Heinrich Waſer, Diakon in Winterthur (1718—-1777),ein Vermittler engliſcher

Literatur, von Theodor Vetter.
Der „überfall von Nidwalden“ (9. Sept. 1798), bearbeitet nach ältern handſchriftlichen Auf—

zeichnungen von Dr. Conrad Eſcher.
Johann Heinrich Füßli als Privatmann, Schriftſtellerund Gelehrter. Freier Auszug aus

dem Manuſkripte ſeines Biographen Wilhelm Füßli.
Die Zürcher Familie Schwend (c. 12350—1536), von Ernſt Diener.
Johann Jakob Heidegger, ein Mitarbeiter G. F Händels, von TheodorVetter.
Johann Heinrich Schinz, ein zürcheriſcher Staatsmannund Geſchichtskenner im XVIII. Jahr-

hundert. Von Gerold Meyer von Knonau.
Der Zürcheriſche Hülfsverein für die Griechen 18211828, von Alfred Stern
Heinrich Thomann, Landvogt und Seckelmeiſter (1520—1592), von Dr. Conrad Eſcher.

eſte



 


